
"FRÖMMIGKEIT ZIERE DAS WERK" 

ZUR DATIERUNG DER 60 BÜCHER LEONS VI 

Lang ist die Reihe von Legislatoren der Griechen, Lykurgos und Zaleukos, Drakon 
und Solon, Charondas, Protagoras, Platon, sie alle verhalfen dem v6µcx; zum Gast
recht auf griechischem Boden, aber nur einmal kam es zu einer das gesamte "Recht" 
umfassenden "Kodifikation" in griechischer Sprache. 

Dieses Werk, eine umfassende "Bereinigung der alten Gesetze", die später so 
genannten "Basiliken", wurde drei Herrschern der makedonischen Kaiserfamilie zu
geschrieben: dem Dynastiebegründer Basileios I. (867-886), seinem Sohn Leon VI. 
(886- 912) und seinem Enkel Konstantinos VII. (912-959). 

Während es sich bei der Zuschreibung der Kodifikation an Konstantinos VII. 
um einen Irrtum handeln muß, 1 kann es keinem Zweifel unterliegen, daß sowohl 
Basileios 1. als auch Leon VI. mit der "&vo:x&9o:pm<; -rwv no:AO:lWV v6µwv" befaßt 
waren. 

Für Basileios wird dies ganz deutlich durch seine Vita bezeugt, welche angeb
lich von Konstantinos VII. verfaßt wurde und jedenfalls die wichtigste Quelle für 
seine (Basileios') Refierungszeit darstellt: Basileios habe die Gesetze verbessert und 
gründlich gereinigt. 

Nicht weniger eindeutig wird dies für Leon etwa von dem zeitgenössischen Kom
pilator der Epitome legum und Arethas, ebenfalls einem Zeitgenossen Leons, bezeugt: 
Leon habe das Recht gründlich gereinigt und in 60 Büchern zusammengestellt. 3 

Diesen scheinbaren Widerspruch löste - völlig plausibel - bereits Johannes 
Skylitzes auf, der zunächst der Vita Basilii folgte, dann aber hinzufügte, daß nicht 
Basileios, sondern erst Leon das Werk vollendet habe.4 

In vollständigem Einklang mit diesen Zeugnissen steht auch das Eisagoge-Prooi
mion, das kurze Zeit vor Basileios' Tod im August 886 verfaßt worden sein dürfte und 
in dem von einer gründlichen Reinigung der alten Gesetze und von ihrem Resultat, 
einem 40 Bücher umfassenden Werke, die Rede ist.5 

Da nun aber dieses Werk - durch die Verwendung der Aorist-Form "~x€po:cre;v" 
in Z. 33 - als abgeschlossen bezeichnet wird, was allenfalls als etwas übertrieben, 
keinesfalls aber als völlig aus der Luft gegriffen interpretiert werden darf, fragt es 
sich, warum es unter Leon VI. zu einer Wiederaufnahme der Arbeiten an der unter 
Basileios I. bereits beendeten Kodifikation kam, warum die Gesetzessammlung in 40 
Büchern zu einer solchen in 60 Büchern umgearbeitet wurde. 

Daß Leon schon vor seinem Regierungsantritt (nach Basileios' Tod am 29. Au
gust 886) an der Kodifikationsarbeit teilgenommen hatte und ihm insofern vielleicht 
aus sachlichen Gründen - etwa einer besonderen Vorliebe für die Jurisprudenz -
an einer Verbesserung des schon zum Abschluß gebrachten Gesetzgebungswerkes ge
legen war, ist wegen seines damals noch jugendlichen Alters6 und angesichts seines 
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schlechten Verhältnisses sowohl zu Basileios 7 als auch zu Photios8 ganz und gar 
unwahrscheinlich. 

Dagegen stellt ebendiese Antipathie gegen Photios, welcher in der letzten Le
benszeit Basileios' nicht nur die Regierungsgeschäfte im allgemeinen, sondern auch 
die Kodifikationsarbeiten im besonderen maßgeblich beeinflußt haben dürfte, einen 
sehr plausiblen persönlichen Grund für Leons Wiederaufnahme der Bemühungen um 
eine "&vaxcl:Bapcrl<; -cwv rt<XA<XlWV v6µwv" dar. 

Dabei kann es - nach der Eisagoge zu urteilen - nicht zu einer grundsätzli
chen Änderung des Programms der "Gesetzesbereinigung" gekommen sein; vielmehr 
dürfte Leon, vermutlich durch Photios' Widersacher Stylianos Zautzes9 beeinflußt, 10 

lediglich an Einzelheiten der vollendeten 40 Bücher Anstoß genommen haben. 
Drei Gravamina scheinen es gewesen zu sein, die Leon bewogen, die Ar

beit an der schon abgeschlossenen "&vax&Bapmc;" wiederaufzunehmen: erstens die 
Fälschung juristischer Texte bzw. Verfälschung justinianischer Bestimmungen, zwei
tens die Auslassung und drittens die zu extensive Wiedergabe von Vorschriften der 
justinianischen Kodifikation. 

Die letztere stellte für Leon das gewissermaßen sakrosankte Fundament des 
neuen Gesetzgebungswerkes dar, weshalb alle Abweichungen von dieser Grundlage 
als Sakrileg zu qualifizieren waren, sofern er (Leon) ihnen nicht seine kaiserliche 
Billigung zuerkannte, und zwar - gemäß dem Prooimion seiner Novellensammlung 
- entweder ausdrücklich, durch ein "156yµa ~yypaqiov" ( d.h. eine eigene Novelle), 
oder konkludent, meist durch "&µvY)cr-cla" .11 

Entstellungen des justinianischen Corpus galt es nun also anläßlich der Revi
sion der 40 Bücher zu überprüfen und in aller Regel zu beseitigen, was sich expres
sis verbis auch dem (etwa zwei Jahrzehnte später verfaßten) Prochiron-Prooimion 
entnehmen läßt, in dem die Erneuerung entstellter Gesetzeskapitel als eine der im 
Rahmen der "&vax&6apcrL<;" durchgeführten Maßnahmen bezeichnet wird. 12 

Und daß es tatsächlich bei den Kodifikationsarbeiten unter Basileios I. zu Ver
fälschungen justinianischer Bestimmungen gekommen war, zeigt ja in aller Deutlich
keit die Eisagoge; wenn nun aber schon dieses vergleichsweise kurze Werk zahlreiche 
Entstellungen des Corpus iuris und sogar massive Fälschungen enthielt, so mußte 
dasselbe erst recht bei den um ein Vielfaches umfangreicheren 40 Büchern angenom
men werden, zumal auch an diesen der ob seiner Falsifikationen berüchtigte, Leon 
ohnehin verhaßte Photios in höchster Verantwortung mitgearbeitet haben dürfte. 

Ob diese Annahme berechtigt war, läßt sich nicht mehr klären, kann aber auch 
dahingestellt bleiben, weil allein die Existenz eines begründeten Verdachtes Leons 
Entschluß zur Revision der 40 Bücher erklärt. 

Ebendiesen Entschluß wird des weiteren die wirkliche oder nur vermeintliche 
Kürze der unter Basileios I. zustande gekommenen neuen Kodifikation veranlaßt ha
ben, welche - mit ihren lediglich 40 Büchern - schwerlich den Eindruck vermitteln 
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konnte, das ganze justinianische Corpus iuris, bestehend aus 4 Büchern Institutio
nen, 50 Büchern Digesten, 12 Büchern Codex sowie einer umfangreichen Novellen
sammlung, wiederzugeben. 

Angesichts der vergleichsweise geringen Zahl von 40 Büchern mußte sich somit 
Leon der Verdacht aufdrängen, daß man - bzw. der für alle Mißstände verant
wortlich zu machende Photios - die sakrosankte justinianische Korlifikation radikal 
beschnitten habe; demgegenüber konnte eine weit höhere Bücherzahl - etwa 60 -
als viel geeigneter erscheinen, das im Corpus iuris enthaltene Material einigermaßen 
vollständig zu reproduzieren. 

Wenn sich Leon nun aber für eine Bücherzahl von genau 60 entschied, so kann 
dies in Anbetracht der meistens recht willkürlichen Verteilung des Stoffes auf Bücher 
und Titel der Basiliken keinen sachlichen Grund haben und auch schwerlich auf rei
nem Zufall beruhen; vielmehr dürfte ein persönlicher Grund, nämlich Leons Vorliebe 
für ebendiese Zahl, ausschlaggebend gewesen sein. 

Zahlensymbolische Erwägungen waren im Mittelalter ohnehin nicht die Aus
nahme, sondern die Regel, und dies gilt gerade auch für Leons Vorbild Iustinianos 
und dessen Corpus iuris, wie insbesondere Scheltema eindrucksvoll zeigte. 13 Abge
sehen von der für Iustinianos (wie gleichermaßen für Leon) überaus bedeutsamen 
heiligen Dreizahl, 14 scheint die Zahl 50, die Zahl der ( Quinquaginta) Decisiones 
und der Bücher der Digesten, zu seinen (Iustinianos') "Lieblingszahlen" gehört zu 
haben, 15 was Scheltema - durchaus plausibel - mit dem 50. Geburtstag des Kai
sers im Jahre 532 in Verbindung brachte. 16 

Ebenso wie nun Iustinianos "den in der Eintheilung seiner Compilation her
vortretenden Zahlenverhältnissen eine tiefere Bedeutung beigelegt wissen wollte", 17 

muß auch Leon der Verteilung des gesamten Rechtsstoffes auf gerade 60 Bücher eine 
mystische Bedeutung verliehen haben, zumal seine Kodifikation nicht nur das justi
nianische Corpus iuris übertreffen, 18 sondern vor allem auch die 40 Bücher ersetzen 
sollte, deren Zahl gleichfalls nicht anders als symbolisch erklärt werden kann. 

Daß nun aber diese Zahl (40) mit vollem Bedacht gewählt wurde, ergibt sich aus 
dem Prooimion der Eisagoge, wo die Vierzigzahl nicht weniger als viermal - ent
sprechend der dort ebenfalls vorkommenden Vierzahl der Kardinaltugenden (Z. 79) 
- genannt wird (in Z. 32, 36, 37 und 39): Drei dieser vier Stellen betreffen die 40 
Bücher, während an der vierten Stelle von den 40 Titeln (der Eisagoge selbst) die 
Rede ist, welch letzteren es bestimmt ist, "taapleµwc; -rai:c; ßlßAmc;" (Z. 37-38) in die 
ersteren einzuführen. 

Da das Eisagoge-Prooimion von Photios, dem in weltlicher wie geistlicher Bil
dung gleichermaßen hervorragenden Gelehrten, verfaßt wurde, der - wie gesagt 
- in seiner Funktion als "inoffizieller Ministerpräsident" offenbar einen erheblichen 
Einfluß auf die "&vaxa0etpmc; -rwv netAetLWV v6µwv" unter Basileios I. nahm, liegt die 
Annahme nahe, daß die Vierzigzahl der Bücher (und Titel) von Photios festgelegt 
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und - ebenso wie vermutlich die Fünfzigzahl der Digesten-Bücher von lustinianos 
- mit einer persönlichen Bedeut ung versehen wurde. 

Denn Photios als dem spiritus rector der Kodifikationsarbeiten unter Basileios 
1. können die zahlensymbolischen Ausführungen Iustinianos' in den Einleitungskon
stitutionen zum Corpus iuris mit ihren teilweise eindeutigen Bezügen zur Person 
des Gesetzgebers nicht verborgen geblieben sein, und so mag der gelehrte Patriarch, 
angeregt durch die Lektüre der constitutio Cordi (§ 1), dem justinianischen Vorbild 
auch insoweit gefolgt sein, als er dem Hauptwerk (den 4 0 Büchern) eine kürzere und 
"eigenere" aus ebenso vielen Titeln bestehende Schrift (die Eisagoge) voranstellte, 
genau wie Iustinianos die Quinquaginta Decisiones den 50 Büchern der Digesten 
entsprechen ließ. 19 

Zog Photios nun sowohl für das umfassende als auch für das einführende Gesetz
gebungswerk die Vierzigzahl allen anderen Zahlen vor, so erscheint dies als besonders 
auffällig in Anbetracht der - wie gesagt - eine weitaus höhere Bücherzahl nahe
legenden justinianischen Kodifikation, die ja unter Basileios 1. nur bereinigt, nicht 
aber radikal beschnitten werden sollte. 

Die Wahl der Vierzigzahl muß nun zunächst durch die eminente "Heiligkeit" 
dieser Zahl20 erklärt werden, welcher Gesichtspunkt im 9. Jahrhundert von weit 
größerem Belang war als noch im 6. Jahrhundert, weil nämlich innerhalb dieser drei 
Jahrhunderte das gesamte gesellschaftliche Leben des byzantinischen Staatswesens 
vollständig durch christliches Gedankengut durchdrungen wurde. 

Und daß gerade auch das Recht, der "v6µcx;", - Photios zufolge - an der 
(theologisch und philosophisch begründeten) "Heiligkeit" des die göttliche Harmonie 
widerspiegelnden menschlichen Kosmos Anteil hat, wird in aller Deutlichkeit im 
Eisagoge-Prooimion zum Ausdruck gebracht, wo hingegen dem "profanen" Aspekt 
der ("positiven") Gesetze nur unzureichender Raum zugewiesen wird. 

Kommt nun aber dem Gesetz als solchem "Heiligkeit" zu, so bedarf dieser 
Gedanke auch der Bekundung in dem die Summe des Gesetzes verkörpernden Ge
setzbuch, zu welchem Behufe sich (neben Rubrik und Praefatio) nichts besser eignet 
als die Zahl der das Werk gliedernden Abschnitte, zumal wenn diese Zahl - man
gels anderer Benennungen - gewissermaßen als namentragendes Element der Schrift 
( "40 Bücher") dient. 

Kann demnach als sehr wahrscheinlich angesehen werden, daß die Vierzigzahl 
der bereinigten Gesetzesbücher von Photios im Hinblick auf ihre "Heiligkeit" aus
gewählt wurde, so erfordert nunmehr die Bevorzugung dieser Zahl gegenüber an
deren (etwa der Siebenzahl21 ) eine arithmologische bzw. (richtiger) soteriologische 
Erklärung, wozu vorzugsweise auf die einschlägigen Bibel-Stellen hinzuweisen ist. 

40 Jahre sollten die Kinder Israel - nach Gottes Befehl - in der Wüste weiden 
und so ihre "nopvd()(v" ( d.h. ihren Abfall von Gott) büßen, bis sie zugrunde gingen; 
40 Jahre - entsprechend den 40 Tagen, in denen sie das Land erkundeten, "~µEp()(V 

82 

SG 1989 (online)



FRÖMMIGKEIT ZIERE DAS WERK 

wü ewxuwü" - sollten sie ihre Sünden tragen. 22 - Moses sollte - nach Gottes 
Befehl - zu ihm auf den Berg Sinai heraufsteigen und dort die steinernen Tafeln 
in Empfang nehmen, "-rov v6µov xor:l -rac; evwMc;, &c; eypor:~or: voµofü:-rficror:t or:uwi:c;". 
Und Moses stieg auf den Berg und blieb dort 40 Tage und 40 Nächte. 23 

40 Tage und 40 Nächte fastete auch Jesus in der Wüste, bis ihn hungerte. Da 
trat der "ih&ßoAo<;" zu ihm und versuchte ihn. Jesus aber widerstand der Versu
chung. Da verließ ihn der "otaßoAo:;, xor:l toou iXyye:AOL npocr~A6ov xor:l 8n1x6vouv 
or:u-rij>" .24 - 40 Tage lang ließ sich Jesus unter den Aposteln sehen, bis er gen Him
mel fuhr. 25 

Aus dem 40tägigen Fasten Jesu entwickelte sich das 40tägige Osterfasten26 

(und später das ebenso lange Adventsfasten27), und allmählich verbreitete sich -im 
Anschluß an das 1. Kapitel der Apostelgeschichte- die Feier des Himmelfahrtsfestes 
am 40. Tag nach Ostern.28 

Aus diesen Elementen ergibt sich die heilsgeschichtliche Bedeutung der Vierzig
zahl: Sie ist Sinnbild des Darbens in der Wüste, des Fastens und der Buße;29 aber 
diese Zeit dient der Vorbereitung auf das Ostergeschehen, die den Tod überwin
dende Auferstehung des Menschen, der dann - nach abermals 40 Tagen - durch 
die Himmelfahrt vergöttlicht wird. 

Höchst bedeutsam ist nun aber auch der Bezug der 40tägigen Vorbereitungs
zeit auf den Empfang der Gesetzestafeln in der zitierten Exodus-Stelle, die eine be
merkenswerte Parallele in den Apostolischen Konstitutionen findet, wo das 40tägige 
(Oster-)Fasten als Zeit der Erinnerung "-r~c; wü Kuplou noAt-re:lor:c; -re: xor:l voµo8c:c1lrxc;" 
bezeichnet wird. 30 

Sowohl bei Moses als auch bei Jesus, den Gesetzgebern xor:-r' e~ox~v, wird also 
die "voµo6e:crlor:", die Verkündung der "6e:o8tMx-rwv v6µwv" 31 , mit einer (voraus
gehenden) durch die Zahl 40 gekennzeichneten entbehrungsreichen Zeitspanne in 
Zusammenhang gebracht. Angesichts dessen mußte es für Photios, der sich ja als 
"dxwv ~wcror: Xptcr-roü xor:l eµ~uxoc;" 32 empfand und sich während seines zweiten 
Patriarchats (877-886) ebenfalls als Gesetzgeber betätigte, naheliegen, diese Zeit 
des Darbens in der Wüste bzw. auf dem Berge mit seiner eigenen Leidenszeit, den 
zehn Jahren seiner ersten Verbannung (867-877), zu vergleichen. 

Damals errang sich Photios - seinem Selbstverständnis nach - die Krone 
eines gewaltigen Martyriums, jenem vergleichbar, das die "&ywt -re:crcror:paxovw" 
von Sebasteia, der Hauptstadt der Provinz Armenia prima bzw. secunda,33 der nach 
Hierokles 40. (!) enor:pxlor: des Reiches,34 unter Kaiser Licinius, dem Christenverfolger 
und Widersacher Konstantinos' des Großen, erlitten hatten. 

Der Kult dieser 40 Märtyrer wurde schon bald nach ihrem Tode begründet35 

und noch durch die großen Kirchenväter des 4.Jahrhunderts gefördert. 36 Auch im 
9./10. Jahrhundert läßt sich die Wichtigkeit dieser Märtyrer nachweisen,37 was in 
Anbetracht der Beziehung zu Armenien, der mutmaßlichen Heimat von Photios' 
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Mutter38 , durchaus auf dementsprechende Aktivitäten des ehrgeizigen Patriarchen 
zurückzuführen sein könnte. 3g 

Für Photios' Einstellung zur Märtyrerverehrung ist nun eine Stelle aus seiner 17. 
Homilie von zentraler Bedeutung, wo es heißt: "Märtyrer litten um ihrer Liebe zum 
Herrn willen, und mit ihrem Blut zeigten sie die Stärke ihrer (Gottes-)Sehnsucht 
auf; ihr Andenken bewahren die Bücher, ihre Taten werden aber auch durch die 
Bilder sichtbar, welche das Leiden jener Seligen anschaulicher zur Kenntnis bringen. 
Andere wurden noch bei lebendigem Leibe verbrannt, wobei ihr Gebet, ihr Fasten 
und ihre anderen Anstrengungen günstige Opfer bewirkten. Dies verkünden sowohl 
Worte als auch Bilder, die eher die Sehenden als die Hörenden zur Nachahmung 
nötigen. ... Das Erfassen, das durch das Sehen zustande kommt, erweist sich dem 
Erfahren, das über das Gehör eindringt, als weit überlegen" .40 

Dieses Eingeständnis des Wort- und Sprachkünstlers Photios, daß die dxwv dem 
A6yoc;, seinem (Photios') eigenen Medium, überlegen sei, kann nun keineswegs als ein 
durch den konkreten Anlaß ~die "Enthüllung" des Mosaiks in der Apsis der Hagia 
Sophia von Konstantinopel4 ) evoziertes Lippenbekenntnis disqualifiziert werden; 
es kann nämlich keinem Zweifel unterliegen, daß Photios künstlerische Aktivitäten 
anregte und - wie die Miniaturen des Cod.Par.gr.510 zeigen42 - Bildprogramme 
entwarf oder zumindest mit bestimmte bzw. inspirierte. 

Die Miniaturen dieser Handschrift, die die Homilien des Gregorios von Nazi
anzos enthält, zeichnen sich dadurch aus, daß sie nicht nur - wie üblicherweise -
auf einen Kontext Bezug nehmen, sondern auf deren drei: auf den biblischen (alt
oder neutestarnentarischen), auf den patristischen (die Zeit des Autors der Homilien 
betreffenden) und auf den zeitgenössischen (die Zeit der Entstehung des Codex43 

betreffenden). 
Die Abbildungen, die vielfach änigmatisch erscheinen,44 stehen nun aber nicht 

etwa beziehungslos nebeneinander, sondern sind auf diesen drei Bedeutungsebenen 
in kunstvollster Weise miteinander verknüpft bzw. ineinander verzahnt: Das in der 
Bibel geschilderte Heilsgeschehen ist gekennzeichnet durch den Kampf gegen die 
Mächte des o~iißo/..oc;, der vorübergehend zu obsiegen schien, dann aber - durch 
Christi Auferstehung und Himmelfahrt - doch noch unterlag. Dasselbe gilt für 
die Hochzeit der Märtyrer und Kirchenväter, welche der Kirche zu einem Triumph 
über ihre Verfolger verhalfen. Und dasselbe trifft - aus Photios' Sicht - auch auf 
seine eigene Epoche zu, in der sich die Orthodoxie gegen ihre Feinde, die schon die 
Oberhand gewonnen hatten, schließlich doch noch durchzusetzen vermochte. 

Drei Bedeutungsebenen erfordern nun eine entsprechende "triadische Exegese", 
und einer ebensolchen Interpretation bedarf die Darstellung der 40 Märtyrer von 
Sebasteia, die sich in zwei eng miteinander verwandten Elfenbeinreliefs des 10.Jahr
hunderts in Leningrad45 und in Berlin46 erhalten hat (Abbildung 1 auf S.95). 
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Durch die Beischrift "ot &yLoL i:o;cmcxp&xov-rcx" sind die spärlich bekleideten männ
lichen Gestalten in der unteren Bildhälfte als die 40 Märtyrer von Sebasteia aus
gewiesen, welche der Überlieferung zufolge auf einem zugefrorenen See ausgesetzt 
wurden.47 Auf der rechten Seite ist das Badehaus erkennbar, in das sich einer der 
Vierzig gerettet haben soll. 48 

Rätselhaft erscheint nun aber die Verbindung dieser Darstellung mit der Ab
bildung des in einer Mandorla thronenden Christus, der zu seiner Rechten wie Lin
ken von jeweils drei Engeln adoriert wird.49 Da jedoch die beiden scheinbar bezie
hungslos zueinander stehenden Bildhälften durch die mittels des weiten Freiraums 
auffällig in der Bildmitte plazierte Inschrift miteinander verknüpft sind - welcher 
Eindruck auch durch das eher an einen Kirchenbau denn an ein Badehaus gemah
nende Gebäude verstärkt wird -, muß die heilige Vierzigzahl den Bezugspunkt 
zwischen der unteren "martyrologischen" und der oberen "christologischen" Ebene 
darstellen: Nach vierzigtägiger Leidenszeit in der Wüste offenbarte sich ja Christi 
göttliche Maiestas und Engel "lkr1x6vouv cxd-r<j>", 40 Tage nach seiner Auferstehung 
fuhr er gen Himmel. 

Da nun diese Ikonographie im 8. Jahrhundert noch nicht nachweisbar ist,50 im 
10. Jahrhundert aber schon eine gewisse Tradition entwickelt zu haben scheint,51 

liegt die Vermutung nahe, die Darstellungsweise auf Photios zurückzuführen, welcher 
damit eine Propagierung seiner "Personalzahl" bezweckt haben könnte. Ebendas
selbe Anliegen, nämlich dem Gesetzgebungswerke seine "Personalzahl" gewisser
maßen als "crcppcxyl<;" aufzudrücken, scheint Photios mit der ganz auffälligen Eintei
lung der "Basiliken" in 40 Bücher verfolgt zu haben. 

Wenn nun aber Leon VI. unter Preisgabe dieser Einteilung eine andere in 60 
Bücher anordnete, so kann dies kaum ausschließlich damit erklärt werden, daß er 
Photios' 40 Bücher erheblich übertreffen und sich den 62 Digesten- und Codex
Büchern nähern wollte; vielmehr muß davon ausgegangen werden, daß auch Leon, 
der unausgesprochenermaßen seinem großen Vorbild Photios beständig nachzueifern 
bestrebt war, der gewählten Bücherzahl eine besondere Bedeutung beimaß, welche 
wohl in entsprechender Weise darin bestanden haben dürfte, daß die Sechzigzahl 
Leons "Personalzahl" darstellte. 

Weit von der christologischen und martyrologischen Bedeutsamkeit der Vier
zigzahl entfernt,52 war die Sechzigzahl im Alten Testament immerhin von einigem 
Belang,53 und ebendort könnte ein Passus aus dem Hohenlied Leons Bevorzugung 
gerade dieser Zahl veranlaßt haben. Es ist da nämlich von 60 Starken von den Star
ken Israels die Rede, welche, waffenklirrend und kampferprobt, die Sänfte Salomons 
umstehen. 54 

Und daß die Zahl 60 hier nicht etwa aufs Geratewohl verwendet wurde, sondern 
eine mystische, sich nur wenigen enthüllende Bedeutung hat, stellte schon der - von 
Leon sehr hoch geschätzte55 - Kirchenvater Gregorios von Nyssa klar, der die Zahl 
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als Multiplikation von Zwölf (den zwölf Stämmen Israels) und Fünf (ihrer jeweiligen 
"Erstlingsgabe") und die "Starken" als furchtbare, schwerbewaffnete Wächter der 
Sänfte des ßacr~}..gu.:; interpretierte. 56 

Derartige zahlenmystische Überlegungen waren nun aber keineswegs Kirchen
vätern oder sonstigen Theologen vorbehalten, sondern durchaus auch "Laien", etwa 
"Juristen", zuzutrauen, wie das Beispiel des Michael Attaleiates zeigt, welcher, als 
er - gewissermaßen legislatorisch - eine Satzung für sein Kloster verfaßte, eine 
Zahl von sieben Mönchen vorschrieb und dies damit begründete, daß die Siebenzahl 
jungfräulich und voller mystischer Bedeutung sei, weshalb es auch gerade der Erzen
gel Gabriel (mit seinem aus sieben Buchstaben bestehenden Namen) gewesen sei, 
durch den der heiligen Jungfrau und Gottesgebärerin die frohe Botschaft überbracht 
worden sei. 57 

Leon VI. war jedoch alles andere als ein gewöhnlicher Laie, ahmte er doch 
sein gehaßtes Vorbild Photios auch insoweit nach, als er kirchliche Dichtungen und 
Predigten (darunter besonders Marien-Homilien) verfaßte, die er vermutlich selbst 
bei festlichen Anlässen im Verlaufe des Kirchenjahres vortrug.58 Andererseits scheint 
Leon auch Photios' Vorliebe für die propagandistische Einsetzung künstlerischer 
Darstellungen übernommen zu haben, weshalb man vielleicht eine Abbildung der 60 
l>uva·rnl vor der x:AlvY) Salomons mit Leon VI. in Zusammenhang bringen darf. 

Nun haben sich innerhalb des byzantinischen Kulturraums59 derartige Abbil
dungen der 60 l>uvai:ol offenbar nur in zwei Handschriften erhalten, in denen die 
sechs Marien-Homilien des Mönchs lakobos aus dem (bithynischen? 60 ) Kloster Kox
xwoß<Xcpou überliefert sind61 (Abbildung 2 auf S.96). 

In Übereinstimmung mit der allegorischen und insbesondere christologischen 
sowie mariologischen Interpretation des Hohenliedes62 sollen hier Christus ~als 
Salomon 63 ), Maria (als x:Alvri64 ) und die himmlischen Heerscharen (als 60 l>uvo:i:ol 5) 

dargestellt sein, aber die Umsetzung ist ganz unzureichend vollzogen: Zwar ist die 
liegende männliche Person durch den Kreuznimbus als Christus ausgewiesen, die 
x:Alvri dagegen läßt jeden Bezug zu Maria vermissen, und auch die 60 stehenden Per
sonen sind - mangels Be:fiügelung - schwerlich als Engel auszumachen, zumal ihre 
Bewaffnung (mehr Speere als Schwerter66 ) durchaus als unmittelbare ( d.h. nicht
allegorische) Wiedergabe des Canticum-Textes qualifiziert werden kann.67 

Demnach muß es als wahrscheinlich gelten, daß die Miniaturen zu den Marien
Homilien des Mönchs lakobos auf schon vorher existierende "realistische" Illustra
tionen der zitierten Stelle zurückgehen.68 Diese (zu erschließenden) Abbildungen 
wiesen zweifelsohne einen Bezug zu Salomon auf, und eine Bezugnahme auf Salo
mon lag auch für Leon nahe. 

Wie Salomon war Leon nämlich Sohn eines verehrungswürdigen Dynastiegrün
ders (David bzw. Basileios) und Bruder eines ungeliebten Thronrivalen, dessen 
Namen mit dem Buchstaben A begann (Adonia[s) bzw. Alexandros) ,69 wie Sa-
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lomon verfaßte Leon Lieder, wollte er sich durch Gerechtigkeit und Weisheit aus
zeichnen; dementsprechend wurde Salomon von Leon mehrfach zitiert - etwa im 
Prochiron-Prooimion, wo der Parömie "ÖlXCfülO'U\11) u~o~ e9voc;" aus den Sprüchen 
Salomons70 die Einleitung "xai:& i:ov aocpov I:oAoµwvi:a" vorausgeht,71 mithin Sa
lomon als Künder der Gerechtigkeit ebendas Epitheton beigelegt ist, welches Leons 
Beinamen xai:' t~ox~v werden sollte. 72 

Die xAlvri Salomons gleicht nun aber - wegen des bewaffneten Gefolges der 
60 ouvai:o( - geradezu dem Throne Salomons, der - dem biblischen Bericht zu
folge - aus Elfenbein und Gold gefertigt war und an dessen zwei Lehnen sowie 
auf dessen sechs Stufen insgesamt 14 Afovi:Ec; standen.73 Auch M:wv verfügte allem 
Anschein nach über einen "Löwenthron", der im Zeremonien-Buch schlechterdings 
als "ö I:oAoµwvi:Ewc; 9p6voc;" bezeichnet wird.74 

Und schließlich und entscheidendermaßen sind die 60 ouvai:ot den 60 Büchern 
der kaiserlichen Gesetze vergleichbar, waren doch derartige Personifikationeni wie 
etwa einige Miniaturen des Pariser Psalters aus dem 10. Jahrhundert zeigen, 5 im 
Zeitalter Leons VI. selbstverständliche Bestandteile einer alle relevanten Heilsbot
schaften ikonographisch gestaltenden Bildersprache. 

Und daß man gerade auch die Gesetze zu personifizieren beliebte, zeigt etwa 
die MEAt'l:Y) itEpl q>LAWv cruµqiwvwv, wo die v6µoL als höchsten Ruhm gewährende 
Wohltäter bezeichnet werden, die nicht wie Verbrecher zum Tode verurteilt werden 
dürften.76 So lag die bildliche Darstellung der - ja auch eine "delictorum coercitio" 
darstellenden 77 - Gesetze, mit denen - ebenso wie mit Waffen - die Römer die 
Herrschaft über die Erde erlangt hatten, 78 durch ouvai:ol mit einer poµ<pala durchaus 
nahe. 

Eine derartige Abbildung - gewissermaßen ein triumphales Gegenbild zu der 
Darstellung der 40 erfrierenden Märtyrer 79 - mag die Festlegung der endgültigen 
Zahl der Gesetzesbücher beeinflußt haben: Wie die 60 bewaffneten ouvai:ot die XAlvri 
des ßamAEuc; umstehen, so sollen die 60 Bücher der "Basiliken" den Thron Leons 
schützen und seine kaiserliche Macht sichern oder gar mehren. 

Aber noch etwas anderes dürfte bei der Bestimmung der Bücherzahl von Be
lang gewesen sein: In der (wahrscheinlich dem 10. Jahrhundert angehörenden80) 
Suda wird als wichtigstes Werk des Hippokrates "die vielgenannte und vielbewun
derte E:~l)Xovi:&ßLßAoc;" bezeichnet, "welche die gesamte ärztliche Wissenschaft und 
Weisheit in sich begreift" .81 

Da nun die unter dem Namen des Hippokrates überlieferten Schriften die Exi
stenz einer solchen "E:~rixovi:&ßLßAoc;" nicht bestätigen82 und da auch für die Ab
spaltung dreier anderer hippokratischer Schriften83 von diesem umfassenden Werk 
kein triftiger Grund ersichtlich ist, wird hier die (sicherlich erst byzantinische) Vor
stellung sichtbar, daß sich die vollkommene Ganzheit einer "croqi[a'' gerade in 60 
Büchern erschließe. 84 
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Derselben Suda-Passage zufolge verehren die Anhänger des Hippokrates dessen 
Bücher "wie Aussprüche Gottes" ,85 wodurch die "e~Y)Xov-riXßtßAoc:;" geradezu in eine 
religiöse Sphäre gerückt erscheint, den Rang einer göttlichen Offenbarung erhält -
durchaus der Heiligen Schrift vergleichbar wird, welche nun bemerkenswertester
weise vereinzelt ebenfalls als "e~Y)XOv-riXßtßAoc:;" bezeichnet wird. 

So heißt es in der Synopsis canonum, deren Erstfassung gemeinhin auf das 
späte 6. oder auf das 7. Jahrhundert datiert wird,86 (unter Beiseitelassung der 
detaillierten Angaben des 85. Apostel-Kanons zu den kanonischen Schriften der 
Bibel) kurz und bündig: "fä:ßiXcrµwc:; ~ e~Y)XOv-riXßtßAoc:; µ6vov" .87 

Da sich jedoch die tatsächliche Zahl der anerkannten Bücher des Alten und 
Neuen Testaments schwerlich auf gerade 60 reduzieren läßt, wird in einer nomo
kanonischen Sammlung berechtigterweise die Frage gestellt: "IIwc:; &pt0µe:i:-rm ~ 
t~Y)Xov-r6:ßtßAoc:;;" 88 Beantwortet wird diese Frage auch in einem (spätestens im 10. 
Jahrhundert, wahrscheinlich aber schon wesentlich früher entstandenen, in mehre
ren Handschriften überlieferten) Verzeichnis "-rwv ~' ßtßAlwv" ,89 in welchem man, 
um die "ehrwürdige" Sechzigzahl nicht zu überschreiten, das Buch der Richter und 
das Buch Ruth einerseits und die beiden Bücher der Chronik (-ra IIap<XAEm6µe:va) 
andererseits als jeweils ein Buch zählt. 90 

Offenbar existierte die Vorstellung, daß die Bibel 60 Bücher umfasse, jedenfalls 
bereits zu Beginn des 7. Jahrhunderts, weil dieser Zeit der Mönch Antiochos an
zugehören scheint,91 der in seinem IIavMx-rY)c:; -r~c:; &ylac:; ypC((p~c:; die 60 ßacrlAtcrcrat 
und die 80 Tt<XAAaxal des Hohenliedes92 als die 60 kanonischen Bücher des Alten und 
Neuen Testaments und die apokryphen Schriften der Bibel interpretierte. 93 

Diese Überlieferung, die sich übrigens auch in einem unedierten theologischen 
Florileg findet, 94 dürfte nun Leon VI. ebenso bekannt gewesen sein wie diejenige 
der Existenz eines 60 Bücher umfassenden hippokratischen Corpus,95 und all das 
mag ihn zur Erstellung einer eigenen "e~Y)Xov-r6:ßtßAoc:;" 96 veranlaßt haben: Wie 
das medizinische Corpus die Gesamtheit einer praktischen "Wissenschaft und Weis
heit" enthaltend, wie die Bibel einen gottgewollten, unumstößlichen, allumfassenden 
Verhaltenskodex darstellend, sollten die "ßamAtxa ~' ßtßAla"97 bzw. "e~~xov-ra 
ßlßAot" ,98 den 60 ßacrlAtcrcrat, welche sich von den 80 Tt<XAA<Xxal abheben,99 und den 
60 iluva-rol vergleichbar, der crocpla und der 8txawcr6vY) des salomonischen ßacrtAi::uc:; 
einen immateriellen, gleichsam "asmatischen" Löwenthron errichten.100 

So muß die Sechzigzahl der "Basiliken"-Bücher zuvörderst auf Leons Vorliebe 
für ebendiese Zahl zurückgeführt werden und nicht etwa auf eine beträchtliche Ver
mehrung des ursprünglich in nur 40 Büchern untergebrachten Materials, welches 
vielmehr in der Regel lediglich "gestreckt", auf mehr Bücher verteilt worden sein 
dürfte;101 in ganz analoger Weise verfuhr man ja auch bei der Ausarbeitung des 
Prochiron, als man den erheblich reduzierten Stoff der Eisagoge "streckte", um die 
Titelzahl von 40 beibehalten zu können. 
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Für eine starke Erweiterung des Umfangs der 40 Bücher im Rahmen der wieder
aufgenommenen Arbeiten an der &vi;xx&9i;xpa\c; gibt es nämlich keine Indizien; zwar 
mag man hie und da die eine oder andere - in den 4 0 Büchern ausgelassene -
Bestimmung des justinianischen Corpus nachgetragen haben, aber eine derart dra
stische Erhöhung der Bücherzahl (von 40 auf 60) hätten diese Nachträge zweifellos 
nicht erforderlich gemacht, zumal die 40 Bücher von Leons Redaktoren an einigen 
Stellen anscheinend sogar beschnitten wurden. 

In den "Basiliken", die ja grundsätzlich das gesamte Corpus iuris reproduzieren, 
sind nämlich die justinianischen Institutionen mit nur fünf (von insgesamt 98) Titeln 
vertreten, 102 wohingegen die Eisagoge (übrigens ebenso wie das Prochiron) trotz 
ihres vergleichsweise geringen Umfangs Auszüge aus immerhin 16 Institutionen
Titeln enthält. 103 Dieser außerordentlich auffällige Befund kann nicht anders als 
in der Weise erklärt werden, daß die Institutionen zunächst in den 40 Büchern 
angemessen repräsentiert waren,104 daß sie dann aber in die 60 Bücher - von Aus
nahmen abgesehen - keine Aufnahme fanden, weil sie

0 
in complexu übernommen, 

die Eisagoge als Einführungslehrbuch ersetzen sollten.1 5 

Diese Erklärung wird durch die handschriftliche Überlieferung der griechischen 
Institutionen-Paraphrase bestätigt, welche als einziges Produkt der justinianischen 
Antezessoren in zahlreichen Codices erhalten ist, was wegen der vielen die Benutzung 
des Werkes erschwerenden Latinismen106 besonders bemerkenswert ist und was ein 
deutliches Indiz für eine (zeitweilige) offizielle bzw. offiziöse Verbreitung der Schrift 
in mittelbyzantinischer Zeit darstellt. 

Für diese Erklärung spricht schließlich auch ein nur scheinbar merkwürdiger 
Passus im Prooimion zu den 60 Büchern, wo es heißt: "Indessen wurden auch die 
"Institutionen", d.i. die Einführung in die Gesetze, zwar ebenfalls ~mit den ande
ren Teilen des Corpus iuris) vereinigt, sie sind aber selbständig" .10 Das Präsens 
"rnwpu9µl(nm" inmitten der Vergangenheitstempora, die der Geschichtserzählung 
angemessen sind, zeigt, daß Leon den Institutionen - im Gegensatz zu allen übri
gen Teilen der justinianischen Kodifikation - die weitere Existenzberechtigung als 
"geltendes Recht" nicht absprach, sondern sie - ähnlich wie bereits Iustinianos -
als neue alte "-i:wv v6µwv e;lai;xywy~" vorsah. 108 

So erklärt sich auch die höchst sonderbare Tatsache, daß der Institutionen
Paraphrase in allen Handschriften der 1. Titel des 1. Buches fehlt, obwohl die 
dem Werk vorausgehende und gewissermaßen als Praefatio fungierende Einleitungs
konstitution Br:xmJ..txf]c; vorhanden ist: 109 Es muß sich hierbei ·um eine absichtliche 
Auslassung handeln, die darauf zurückzuführen ist , daß die Anspielungen auf das 
justinianische Rechtsstudium in Inst. 1.1.2 zur Zeit Leons VI. , als ein derart iges 
Studium nicht mehr existierte, als unangebracht erschienen.110 

Da man also allem Anschein nach die Institutionen-Paraphrase mit neuer kaiser
licher Autorität versah, waren die vermutlich recht zahlreichen Institutionen-Stellen 
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in den 40 Büchern zu entfernen, und in einer vergleichbaren, den Umfang der 40 
Bücher reduzierenden Weise verfuhr man offensichtlich auch bezüglich der kirchen
rechtlichen Vorschriften der Kodifikation, was sich aus der - im Vergleich zur ju
stinianischen Kodifikation (Codex und Novellen) einerseits und zur Eisagoge ande
rerseits - geringen Berücksichtigung des kanonischen Rechts in den 60 Büchern 
ergibt. 111 

Besonders deutlich wird dieser Sachverhalt in dem den Auftakt der Kodifika
tion darstellenden und daher einen gewissermaßen "programmatischen" Charakter 
aufweisenden ersten Buch der 60 Bücher, welches, mit dem als Vorbild und wich
tigste Quelle dienenden 1. Buch des Codex Iustinianus verglichen, den Eindruck 
eines geradezu kümmerlichen Abklatsches erweckt, weil - in schroffem Gegensatz 
zu der sonst obwaltenden treuen Anlehnung an die justinianischen Vorlagen - hier 
die oft ziemlich umfangreichen und mit dem propagandistischen Bombast imperialer 
Religionspolitik ausgestatteten (teilweise auch griechischsprachigen J Konstitutionen 
durch magere Paraphrasen oder gar dürre Leitsätze ersetzt sind.11 

Im Einklang mit der hierin zum Ausdruck kommenden Tendenz einer Reduktion 
des Kirchenrechts, wie sie sich bereits in dem schmalbrüstigen "Glaubensbekenntnis" 
des allerersten Kapitels der Kodifikation manifestiert , llJ steht der Umstand, daß 
es gerade kirchenrechtliche Novellen-Kapitel sind, die in den 60 Büchern nicht -
wie üblich - im Originalwortlaut wiedergefeben, sondern durch Epitomai (fast 
ausschließlich des Theodoros) vertreten sind. 14 

Daß nun diese Beschneidungen des Kirchenrechts erst unter Leon VI. vorge
nommen wurden und nicht etwa schon dem Patriarchen Photios zuzuschreiben sind, 
ist nicht nur ohnehin plausibel, sondern wird insbesondere durch die Textfassung 
der ersten "Basiliken"-Bücher im Cod.Par.Coisl.151 nahegelegt, welcher, allem An
schein nach den vorleontischen Zustand der &vo:x&l.lo:pcnc; (wenn auch interpoliert) 
widerspiegelnd, die justinianischen Vorlagen (und zwar sowohl den Codex als auch 
die Novellen) getreulich reproduziert und dessen Titelverzeichnis für das l. Buch der 
"Basiliken" nicht weniger als zehn Titel (statt des einen vorhandenen) angibt. 115 

Demnach kann es als wahrscheinlich angesehen werden, daß sich Leons "&vo:x&-
0o:pcnc; der &vo:x&9o:pcnc;" darauf beschränkte, die unter Basileios I. bzw. Photios (zu
mindest weitgehend) bereits abgeschlossene Kodifikation ihrer (tatsächlichen oder 
vermeintlichen) "photianischen" Verfälschungen zu entledigen, ihre Kapitel- und 
insbesondere ihre Bücherzahl zu vermehren sowie ihren Inhalt in bezug auf solche 
Stellen, die entweder auf den Institutionen beruhten oder von kirchenrechtlicher 
Bedeutung waren, zu vermindern. 116 

Diese Revision der 40 Bücher, welche, der Revision der Eisagoge durch das Pro
chiron vergleichbar, offensichtlich nicht allzu sorgfältig durchgeführt wurde, 117 kann 
schwerlich viel Zeit in Anspruch genommen haben118 und muß sehr bald nach Leons 
Regierungsantritt in Angriff genommen worden sein, weil man nach Basileios' Tod 
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die vermutlich mit gewaltigem propagandistischen Aufwand betriebene und in das 
Riesenwerk der 40 Bücher mündende "photianische" &vctxa0ctpmc; nicht einfach tot
schweigen oder auch nur mehrere Jahre hindurch unüberarbeitet liegenlassen konnte, 
stand doch zu befürchten, daß sich das verhaßte photianische Gedankengut wie eine 
Seuche ausbreitete, sofern es nicht auf der Stelle mit Stumpf und Stiel ausgemerzt 
wurde. 

Da es andererseits aber auch nicht sinnvoll erscheinen konnte, die unter Basi
leios am Corpus iuris angebrachten Korrekturen samt und sonders zu verwerfen -
enthielt doch die justinianische Kodifikation zweifellos manches Veraltete oder Wi
dersprüchliche119 - , blieb Leon nichts anderes übrig, als sich inhaltlich mit diesen 
Diskrepanzen zwischen dem Corpus iuris und den 40 Büchern auseinanderzusetzen 
und - ähnlich wie dies lustinianos in den Quinquaginta Decisiones getan hatte -
eine Entscheidung zu treffen;120 diese "Entscheidungen" stellen die (zumindest mei
sten) Novellen Leons dar, welche ja ausdrücklich als "ctl -rwv v6µwv E7tctvop0wnxal 
&vaxa0&poe:Lc;" bezeichnet werden, 121 also im Rahmen der leontischen "&vctxa0ctpoLc; 
der &.vctxa0ctp<nc;" ergingen und insofern zur gleichen Zeit 122 wie die (die 40 Bücher 
ersetzenden) 60 Bücher entstanden.123 

Demnach müssen auch die (meisten) Novellen Leons zu Beginn seiner Regie
rungszeit erlassen worden sein, und diese frühe Datierung ergibt sich nun zweifelsfrei 
auch aus den Adressen der Novellen, in denen nur zwei Personen genannt werden: 
zum einen der Patriarch Stephanos, Leons jüngerer Bruder, der wahrscheinlich von 
Dezember 886 bis Mai 893 amtierte, 124 und zum anderen Stylianos Zautzes, Leons 
schon erwähnter "Ministerpräsident", 125 der von 886 bis spätestens 899 in dieser 
Stellung tätig war. 126 · 

Da nun Stylianos in den Adressen der leontischen Novellen nicht anders als 
als "µayL<1'tpoc; -rwv 0dcuv Ö<p<pLxlcuv" 127 tituliert wird, 128 wohingegen er - Pseudo
Symeon zufolge - bereits im 3. Regierungsjahr Leons also 888- 889, mit der neuen 
Würde eines "ßctoi.Ae:( L )omhcup" ausgezeichnet wurdet29 (auf welche er, wie ein Ver
gleich seiner Siegel zeigt,130 größten Wert legte), sind die (zumindest meisten) No
vellen Leons, denen dieser Titel noch unbekannt ist, aller Wahrscheinlichkeit nach 
vor Beginn des 4. Regierungsjahrs Leons (Ende August 889) entstanden.131 

Eine noch genauere Datierung wird jedoch durch einen Vergleich der Selbstbe
zeichnungen Leons in den originalen Rubriken seiner Werke - namentlich seiner 40 
Homilien - ermöglicht: Denn nur in der Rubrik einer dieser (fast ausschließlich in 
Loons ersten Regierungsjahren verfaßten) Homilien legte sich der Kaiser das Epithe
ton "e:um::ß~c;" bei, 132 durch welches er sich auch in den Überschriften der Vorreden 
zu den 60 Büchern und zu der Novellensammlung kennzeichnete.133 

Daß es sich bei dieser Selbstbezeichnung nicht etwa um eine bedeutungslose 
Variatio, sondern um eine gewissermaßen programmatische Aussage handelt, er
gibt sich nicht nur daraus, daß die Frömmigkeit hier als alleinige Herrschertugend 
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erscheint, 134 sondern auch daraus, daß Leon, der ja von seinen Gegnern geradezu 
der "&mcntci 0EOG" geziehen wurde, 135 Wert auf die Zurschaustellung seiner engen 
Beziehungen zu den göttlichen Personen136 und - in Zusammenhang damit - auf 
die Betonung seiner "e:ua€ße:Lct" legte. 137 

Demnach müssen die Schriften Leons, deren Überschriften der kaiserlichen 
Selbstbezeichnung "e:uae:ß~ c;" ermangeln, seiner allerersten Regierungszeit angehö
ren; da nun aber andererseits leontische Werke aus zweifelsfrei späterer Zeit eine (von 
einer Invocatio eingeleitete) regelrechte Intitulatio aufweisen, in welcher das Epithe
ton "e:uoe:ß~c:;" nur eines unter mehreren Herrscherattributen darstellt, 138 kann die 
Formel "Afovi:oc:; tv XpLcr-rij> ßcimAe:t e:uae:ßoiJc:; ßctaLMwc:;" nur innerhalb eines sehr 
begrenzten Zeitraumes Anwendung gefunden haben. 

Terminus ante quem dafür ist wohl der Erlaß der "l." Novelle Leons, die be
reits (wie die späteren Werke) mit Invocatio und Intitulatio - an Stelle der vorher 
benutzten Verfasserangabe im Genitiv - ausgestattet ist und die wegen der Ti
tulierung des Adressaten Str,lianos als "µayia-rpoc:;" 139 spätestens im August 889 
abgefaßt worden sein dürfte. 40 

Terminus post quem ist vermutlich die Ausarbeitung der dritten Homilie Leons 
zum Transfigurationsfest, deren Autorbezeichnung (im Genitiv) des Epithetons 
"e:uae:ßT]c:;" noch entbehrt und die kaum gleichzeitig mit Leons erster Homilie zum 
Transfigurationsfest,141 sondern eher ein Jahr später, mithin am 6. August 888, 
entstanden sein dürfte. 

Demnach ist die Homilie, in deren Rubrik Leon als "e:uae:ßT]c:; ßcimAe;uc:;" bezeich
net wird und die ein Weihnachtsfest zum Gegenstand hat, 142 auf den 25. Dezember 
888 zu datieren. Da nun aber in den Rubriken dieser Homilie und des Prooimions der 
leontischen Novellensammlung Christus nicht - wie üblicherweise - als "ci(wvwc;":l 
sondern - ungewöhnlicherweise - als "&e&vcii:oc:; (n:&vi:wv)" qualifiziert wird,14' 

liegt die Vermutung nahe, daß die Texte gleichzeitig entstanden:144 an Weihnach
ten, als - mehr denn bei jeder anderen Gelegenheit - besondere Veranlassung 
bestand, die Unsterblichkeit des inkarnierten göttlichen Logos und Allherrschers zu 
betonen. 

Genau wie die Homilie zum Weihnachtsfest, welche Leon ausdrücklich "ofov 
ye:veeALOV owpov" nennt, 145 wäre somit auch die durch das Prooimion eingeleitete 
Novellensammlung gewissermaßen als Geburtstagsgeschenk Leons, des "e;uoe:ß~c:; ßci
mAe;uc:; ' Pwµcilwv" , für Christus, den "&e&:vcii:oc:; n:&vi:wv ßcimAe;uc;" , zu deuten, als 
durch den Anlaß geheiligtes Geschenk, durch das nicht nur der Beschenkte geehrt, 
sondern auch der Schenker als fromm erwiesen werden sollte, als ein durchaus der Ha
gia Sophia vergleichbares Geschenk, deren Neubau Leons großes Vorbild Iustinianos 
als seine wohl berühmteste Leistung zweimal (537 und 563) gerade an Weihnachten 
fertigstellen ließ. 
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Auf diese Weise konnte Leon augenfällig machen, daß er seinem (uneingestandenen) 
Vorbild Photios, welcher die bereinigte Gesetzgebung mit einer Aura von Heiligkeit 
umgeben und geradezu "wc; n6µcx 9e:i:ov" charakterisiert hatte,146 an Frömmigkeit 
nicht nachstandi waren doch seine "encxvop9wi:Lxcxl &vcxxcx96:pcre:Lc;" 147 durchaus als 
christusgefällige 48 Emanationen seiner e:ucrtße:Lcx zu interpretieren. 

Dasselbe galt auch für die 60 Bücher der bereinigten Gesetze einschließlich 
ihres Prooimions, in dessen Rubrik sich Leon ja ebenfalls als "e:u cre:ß~c;" bezeichnete, 
gewissermaßen das Werk seiner Gerechtigkeit mit der Zierde seiner Frömmigkeit 
siegelnd. 

Nun ergibt sich aus der Vorrede der Novellensamrnlung, daß zu dem damaligen 
Zeitpunkt - also vermutlich Weihnachten 888 - nicht nur die leontischen Novellen 
verfaßt, sondern auch die 60 Bücher abgeschlossen waren; es heißt dort nämlich, daß 
Leon aus der Masse der Gesetze die nützlichen ausgewählt und durch eine schriftliche 
Anordnung bestätigt habe, während er die unnützen teils durch eine ausdrückliche 
Anordnung, teils durch einfache Nichterwähnung aufgehoben habe. 149 

Da es sich aber bei der "enlcrxe:tjnc;" um die "&vcxx6:9cxpmc;", 150 bei der "exf-oy~" 
um die 60 Bücher, 151 bei dem "06yµcx Eyypcxr.pov" um das Prooimion der 60 
Bücher,152 bei den (anderen) "06yµcxi:cx" um die leontischen "Novellen" und bei 
der "&µvria1(cx" um die Aussonderung des nicht in die 60 Bücher aufgenomme
nen Rechtsstoffes handeln muß und da in diesem Passus beständig das Vergan
genheitstempus des Aoristes verwendet wurde, kann es keinem Zweifel unterliegen, 
daß das Prooimion der Novellensammlung - Leons ursprünglicher Absicht zufolge 
- den Abschluß der gesamten "&vcxx6:9cxpaLc; i:wv lt<XA<XLWV v6µwv " bilden sollte. 

Zwar erließ Leon, wie die vermutlich einige Monate später entstandene "l." 
Novelle zeigt, 153 auch noch nach diesem Prooimion weitere "06yµcncx Eyypacpcx", 
aber an den 60 Büchern dürfte man - ihrem unvollkommenen Zustand nach zu 
schließen - kaum mehr weitergearbeitet haben; jedenfalls wird auch in der "l." 
Novelle der Abschluß der gesamten "&vcxx6:9cxpmc;" vermeldet. 154 

So liegt denn die Annahme nahe, daß Leon der "Basiliken-Kommission", wel
cher Stylianos Zautzes, Symbatios und "f-omol 6e:i:oL e:uvoµoL &vope:c;" 155 angehörten, 
den Auftrag erteilte, die Arbeit an den 60 Büchern bis zum Weihnachtsfest 888 zu 
beenden, daß er selbst kurz vor diesem Datum das Prooimion der 60 Bücher nie
derschrieb, in dem er, ohne förmlich für seine eigene Person die Autorschaft an der 
Kodifikation zu beanspruchen, 156 deren Fertigstellung mitteilte, 157 und daß er dann 
am 25. Dezember 888 die Vorrede zu seiner eigentlichen legislatorischen Leistung, 
der (nachträglich noch ergänzten) Novellensamrnlung, verfaßte. 158 

Diese enge Zusammengehörigkeit der 60 Bücher einerseits und der leontischen 
Novellensammlung andererseits, welche es Leon gestattete, sich im Prooimion der 
60 Bücher in geradezu Anstoß erregender Weise kurz zu fassen, sowie die weitaus 
höhere Bedeutsamkeit der Novellen Leons für seine Beurteilung der "Gesetzesberei-
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nigung" ergibt sich nun auch in aller Klarheit aus der Vorrede zum Prochiron, in der 
Leon - annähernd zwei Jahrzehnte später auf die "&vetx6:8etpcnc;" zurückblickend 
- zunächst des "~v -rEGxoc;" (seiner Novellensammlung) gedachte und - in schroff
stem Gegensatze zu Umfang und Bedeutung der beiden Werke - erst danach der 
"xet9umS-r<X~lc;" (!) der in Geltung bleibenden alten Gesetze "~v htpmr; (!) e~~xov-r<X 
ßlßAolc;" Erwähnung tat. 159 

So sah Leon seine Kodifikation als Einheit von Novellensammlung und 60 
Büchern, und indem er auf diese Weise Fremdes mit Eigenem paarte, Gerechtig
keit, Weisheit und Frömmigkeit einend, verstand es der Kaiser, auch sich in die 
griechische christliche, aber auch heidnische Tradition, in die Reihe der großen Ge
setzgeber griechischer Zunge zu stellen, wodurch er - auf Moses' und Zaleukos' 
Spuren160 - sich Nachruhm und ewges Gedenken verdiente. 
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Abb.l: Die 40 Märtyrer mit Christus auf dem Throne 
(Elfenbeinrelief der Staatlichen Museen in Berlin) 
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Abb.2: Die 60 ouvcnol mit Christus auf der x/..lvYJ Salomons 
(Miniatur im Cod.Par.gr.1208 fol.109v) . 
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ANMERKUNGEN 

1 So zu Recht z.B. H.J . Scheltema, 'Ueber die Natur der Basiliken', in: 1'RG 23 (1955) 287-310 
(29114). .. 

2 Vita Basilii 33 (ed. I. Bekker , Bonn 1838, 262/16- 263/2): "Eöpwv l\t xotl i:ouc; noArnxouc; 
v6µouc; !!OAA~V &oacpttotV Xotl OUYXUOlV fxovi:otc; l\1(x i:~v &yot9wv WO!ttp Xot\ !!OVT)pWv OUVotVot
oi:pocp~v, Aty(.) ll~ i:~v i:wv &vnpriµtv(.)v xot\ 1toA1i:tuoµtv(.)V &01axp1i:ov xot\ xoiv~v &votypotcp~v, 
xotl i:oui:ouc; xoti:?x i:o npoojjxov xot\ tvlltx6µtvov itpoocp6p(.)c; Cl!T)V(.)p9wooti:o, i:~v i:wv &vnpriµtv(.)v 
&xprioi:iotv m:p1E:AWv, xot\ i:wv xup((.)v &votxot9apotc; i:o 1tAjj8oc;, xotl wo1tE:p tv ouv6~t1 tv XE:<potAotio1c; 
01& i:o E:uµvriµ6vtui:ov i:~v npoi:tpotv &1mpiotv 1ttp1Aotßwv". 

3 Prooimion der Epitome /egum Z. 62--{)6: '"Enl i:oui:~ C~A~ 9d~ xivri9dc; b yotAT)v6i:oti:oc; xot\ 
1tpqc6i:oti:°' ~µwv ßotolAE:Uc; - Afovi:ot Aey(.) „. - tmouA.At~otc; OUAA~ßoriv oxeoov &itotvtot i:ov 
v6µov „. xot\ tv t~~xovi:ot ßißAotc; tittxi:d votc; „ ."; Arethas, Brief an Leon VI. (Scriptum minus 
68, ed. L.G . Westerink, Leipzig 1972, II 75/6- 12): "Touvotvi:iov µtv oov o! i:o\H; 1totAot1ouc; 
&votxot9apotvi:E:c; i:jj i:oü i:pii:ou l\1ciß0Ajj i:o tx6µtvov ltaµit otv &1ttoxopax1ootv „. 

0 0 1:01yotpoüv 
xot\ noArnxwv &votxa8otpo1c; v6µ(.)v i:jj i:oü 1tporiyouµtvou yaµou 1Jßpt1 xoti &itoi:pi~t i &i:oitwwi:ov 
&vtlliOot~t „. ". (Es handelt sich um eine Anspielung auf Leon VI. und dessen - gegen die 
dritte Ehe gerichtete - 90. Novelle.) 

4 Johannes Skylitzes, Euvo~1c; loi:op1wv, BotoiA.tioc; b Motxtllwv 16 (ed. H. Thurn, Berlin und 
New York 1973, 134/78-80): "Oux foxt llt xotipov npoxoti:otAT)cp9dc; 9otvai:~, t~titA~p(.)oE: l\t i:o 
fpyov At(.)v b uloc; otui:oü µti:?x i:otüi:ot". Etwas weniger deutlich ist Arethas, Brief an Leon 
VI. (Scriptum minus 69, ed. Westerink II 90/24-25): "A!llfofJT)i:t, d xoti µ~ i:~v 1tpo öµwv 
&votxa0otpmv i:jjc; 1t0Arnxjjc; fltoµo0toiotc;, &AA' oov otOi:o i:oüi:o i:o oµti:tpov ~pyov „.". 

5 Prooirnion der Eisagoge Z. 31-33: "Kot\ 1tpwi:ov µtv i:?x tv 1tAai:t1 i:wv 1totAot1wv v6µ(.)v xdµtvot 
1tavtot &votxotOapotoot, cv i:toootpaxovi:ot ßißAmc; &fJ6A(.)1:0V Xoti &v69tui:ov i:o 1ttxV xuµot i:oü v6µou 
wc; 1t6µot 0tfov oµiv txtpototv". 

6 Nach V. Grumel, 'Notes de chronologie byzantine', in: EO 35 (1936) 331-335 (331-333) wurde 
Leon VI. am 19. September 866 geboren (vgl. auch P. Odorico, 'La politica dell'immaginario 
di Leone VI il Saggio', in: Byzantion 53 (1983) 597-631 (5997 m.w.N.); demnach hätte Leon 
zum Zeitpunkt seines Regierungsantritts das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet gehabt. 

7 Vgl. z.B . G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates3 , München 1963, 202. 
8 Vgl. z.B. J. Hergenröther, Photius, Patriarch von Konstantinopel II, Regensburg 1867 (Ndr. 

Darmstadt 1966), 669--673 und 683-688. 
9 Stylianos Zautzes wurde kurz nach Leons Thronbesteigung "Ministerpräsident" (vgl. H.-G. 

Beck, 'Der byzantinische "Ministerpräsident" ', in: BZ 48 [1955] 309- 338 [327] [Ndr. in: H.-G. 
B., Ideen und Realitaeten in Byzanz, London 1972, Nr. XJII]) und nahm insofern die Stelle 
des bis dahin allmächtigen Photios ein . 

10 Stylianos Zautzes mag die Abfassung der leontischen Novellen inhaltlich angeregt haben, kei
nesfalls aber kann er als deren "eigentlicher Verfasser" angesehen werden, wie etwa Dstrogorsky 
(Anm. 7) 204 vermeinte. 

11 Leon VI„ Prooimion der Novellensammlung ( edd. P. Noailles/ A. Dain, Paris 1944, 7 /10-
20): "Toiyotpoüv oux &~1ov 1totp11\tiv xpivotvi:tc; tv i:oootui:n ouyx\Jo•1 xoti i:otpotxfi cptpoo0ot1, i:iv 
~ yotA~VT) Xot\ &i:otpot~(ot i:jjc; ltOALi:dotc; t~~p1:T)1:otl, tmoxt~twc; i:t wc; ~VI µaA1oi:ot cmµtAtoi:ai:T)c; 
i:ouc; v6µouc; ~~1wootµtv, xotl i:iv /.uoii:tAtc; ü1tapxe1v i:o xpai:oc; xcii:E:vo~ootµtv, i:oui:(.)v tx/.oy~v 
1to1rioaµtvo1, l\6yµoti:1 tyypacp~ i:jjc; ßotmAdotc; ~µwv i:~v de; i:~v itoA1i:dotv otui:oic; itotpprioiotv 
eßtßottWootµtv Xoti i:oic; 1tpayµotm Olotti:CXV C!tt~T)<ploaµt9ot· oüc; l\t fyvwµtv &ouµcp6pouc;, i:oui:wv 
llt &pot tviouc; µtv xoti otOi:o\ l\6yµoti:1 i:jjc; i:wv v6µw v i:iµjjc; xot\ i:a~t(.)c; t~woi:potx(ociµtv de; my~v 
OlT)VtXjj OUVtAaootvi:tc;, i:iv llt ouo' de; µv~µT)V OA(.)c; Xoti:foi:T)µtv, 81& i:jjc; &µvrioi:iotc; Xoti otui:ouc; 
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ltcxpcxltAT)Ol<U <; txdvot<; auv€~wa-cpcxx(acxµEv". 
12 Prooimion des Prochiron Z. 52- 55: "Kcxl i:o µtv ltAai:o<; EI<; auµ µnp(cxv 1t€pl€ai:d)..cxµEv, i:wv 

8t pwµcxlxwv )..e~€<UV i:~v auv0~XT)V EI<; i:~v t)..A&8cx y)..iJaacxv µE<€ltOl~acxµEv, i:wv i:€ 1tcxpcxlt€
ltOlT)µevwv voµ(µwv &vcxxcxlvlaµov t0eµE0cx xcx( -c1vcx i:wv 8Eoµevwv 8lDp0wa€w<; ltpO<; xpdi:i:ovcx 
)..umi:eA€lcxv µnT)y&yoµEv" . Daß diese Aussagen nicht ausschließlich das Prochiron, sondern die 
"&vcxxa0cxpmc;" insgesamt betreffen, ergibt sich aus der Erwähnung der Übersetzungstätigkeit, 
welche schwerlich auf das Prochiron bezogen werden kann. 

13 H.J . Scheltema, 'Over getallen in het Corpus luris Civilis', in: Vrijheid en Recht . Opstellen 
aangeboden aan Prof mr. E.H. s'Jacob ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, Zwolle 1975, 227- 234 m .w.N. 

14 Besonders aufschlußreich sind insoweit für lustinianos die constitutio Tanta/ t. föwXE\I §§ 12 
und 23 (vgl. Scheltema [Anm. 13] 228- 229) und für Leon die Prochiron-Intitulatio. 

15 Siehe F . Bluhme, 'Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entste
hungsgeschichte der Pandecten', in: Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 4 (1820) 
257-472 (3567 ), zitiert von Scheltema (Anm. 13) 231. Zur Fünfzigzahl im allgemeinen vgl. ins
bes. W .H. Rascher , Die Zahl 50 in Mythus, Kultus, Epos und Taktik der Hellenen und anderer 
Völker, besonders der Semiten, Leipzig 1917. 

16 Scheltema (Anm. 13) 233; vgl. auch H.J. Scheltema, 'Subsecivum XVIII: Les Quinquaginta 
Decisiones ', in: SG 1 (1984) 1-9 (9) (und dazu W.J . Zwalve, 'Lucubratiunculum de Iust iniani 
Augusti die natali ', in: SG 1 [1984] 133- 142) . 

17 Fr. Hofmann, Die Compilation der Digesten Justinians, Wien 1900, 188-189. 
18 Zu Leons Kritik an lustinianos vgl. zuletzt G . Prinzing, 'Das Bild Justinians I. in der Über

lieferung der Byzantiner vom 7. bis 15. Jahrhundert ', in: FM VII (1986) 1- 99 (56-57) . 
19 Zu dieser Entsprechung vgl. etwa Fr. Ebrard, 'Die Entstehung des Corpus iuris nach den acht 

Einführungsgesetzen des Kaisers Justinian', in : Schweizer Beiträge zur Al/gemeinen Geschichte 
5 (1947) 28-76 (41 m.w.N.) . 

20 Vgl. dazu insbes . W.H . Rascher, 'Die Zahl 40 im Glauben, Brauch und Schrifttum der Semiten', 
in: Abhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 57 (1909) 91-138 
und ' Die Tessarakontaden und Tessarakontadenlehren der Griechen und anderer Völker', in: 
B erichte über die Verhand lungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Leipzig, philologisch-historische Klasse 61 (1909) 17-206; vgl. auch G.K. Spyridakes, 'O 
apl0µ0<; -C€00CXpaxovi:cx ltCXpCt -COl<; Bu(cxvi:lVOl<; xcxl Vt<Ui:epol<; UEAAT)Ol , Athen 1939. 

21 Vgl. dazu etwa Hofmann (Anm. 17) 184-187 und V. Sinalski, 'Ordre des m atieres dans la 
legislation de Justinien', in: Studi in m emoria di Aldo Albertoni I, Padua 1935, 179-203 (188-
191 und 198) . 

22 ' Ap10µol 14.33- 34. Vgl. auch f.€U<€pov6µlov 25.3 (Strafe von 40 Schlägen). 
23 'E~o80<; 24.12 und 18. Bezeichnenderweise wurden die Verse 12- 18 gerade am Transfigura

tionsfest verlesen, als auch El}cxyye)..lov xcx-c& McxSScxfov 17.1-10 (und insbes . Vers 2: "Kcxl 
µEi:€µop<p6>07) fµltpoaS&v cxoi:wv, xcxl f)..cxµ~€\I i:o ltpOO<UltO\I cx lli:oü W<; b ~Al O<;, i:Ct 8t !µawx cxlli:oü 
tyevno )..eux& w<; -eo <piJ.;)", zur Verlesung kam, vgl. das Typikon der Großen Kirche zum 6. 
August (ed . J. Mateos , Rom 1962, 1 360/7-9 und 28- 362/2) . Vgl. ferner auch noch 'E~o80<; 
34.28 (Moses' 40tägiges Fasten auf dem Berg Sinai vor der Niederschrift des Dekalogs) und 
BcxmA€1wv r' 19.8 (Elias 40tägiger Fastenmarsch zum Berg Horeb vor der Entgegennahme 
des göttlichen Auftrags zur Salbung der Könige); gerade Moses und Elia waren es, die bei der 
Transfiguration Jesu auf dem Berg (Tabor) erschienen, weshalb am 6. August auch die letztere 
Stelle verlesen wurde. 

24 Eucxyy eAlOv xcxi:Ci Mcx0Scxrov 4.1- 11; vgl. auch Eucxyye)..lov xcxi:Ci MiXpxov 1.12- 13 und Eucxyyt
)..1ov xcxi:Ci AouxiXv 4.1-13. 
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25 Ilp~~tic; 'Aitooi:6).wv 1.3 \lild 9-11. 
26 Vgl. z.B. K. Onasch, Kunst und Liturgie der Ostkirche in Stichworten, Wien, Köln und Graz 

1981, 116-117 m.w.N. 
27 Vgl. etwa H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 

1959 (Ndr. 1977), 259; zu zwei weiteren Quadragesimalfasten, dem Apostelfasten und dem 
Marienfasten, vgl. etwa Beck 262. 

28 Vgl. z.B. H.-Chr. Schmidt-Lauber, 'Himmelfahrtsfest', in: Theologische Realenzyklopädie 15 
(1986) 341-344 m.w.N. 

29 So bestimmte Photios in seinen kanonischen Briefen eine Bußzeit von 40 Tagen: Briefe 293 Z. 
10 und 18 sowie 296 Z. 16-17 (edd. B. Laourdas/L.G. Westerink, Leipzig 1985, III 157 und 
161). 

30 Apostolische Konstitutionen 5.13.3 (ed. Fr.X. Funk, Paderborn 1905 (Ndr. Turin 1979], I 
271/1- 2; ed. M. Metzger, Paris 1986, II 246/7-8). 

31 Prooimion der Eisagoge z. 37. 
32 Eisagoge 3.1. 
33 Die Umbenennung erfolgte durch Iustinianos' Novelle 31.1.1 aus dem Jahre 536. 
34 Hierokles, EuvtxllT)µoc; 702, 9 (ed. E. Honigmann, Brüssel 1939, 37). 
35 Vgl. zuletzt etwa D. Hagedorn, 'PUG I 41 und die Namen der vierzig Märtyrer von Sebaste', 

in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 55 (1984) 146-153 (146-147 m.w.N.). 
36 Vgl. die Übersicht von Fr. Halkin, Bibliotheca hagiographica graeca!3 II , Brüssel 1957 (Ndr . 

1986) , 97- 99 (Basileios von Kaisareia, Gregorios von Nyssa, Johannes Chrysostomos). 
37 Vgl. etwa das Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae insbes . zum 9. März (ed . H. De

lehaye, Brüssel 1902 [Ndr. 1985), 521- 524; vgl. auch 1132), das Typikon der Großen Kirche 
zum 9. März (ed. Mateos (Anm. 23) 244-246; vgl. auch 386) sowie R . Janin , La geographie 
ecclesiastique de l'empire byzantin I 32 , Paris 1969, 482- 486. 

38 Vgl. N. Adontz, 'L'äge et l'origine de l 'empereur Basile I (867- 886) (suite)', in: Byzantion 9 
(1934) 223-260 (233) (Ndr. in: N.A., Etudes armeno-byzantines, Lissabon 1965, 72- 109 (82]) . 

39 Photios bemühte sich um eine Rückkehr der häretischen bzw. schismatischen Armenier in den 
Schoß der Orthodoxie und ließ zu diesem Zwecke in der Hagia Sophia von Konstantinopel 
ein Mosaik des Missionars der Armenier , Gregors des Erleuchters, anbringen. Photios' spe
zielles Interesse am exemplarischen Charakter des Martyriums der "&y1oi µ' " bezeugt seine 
"Bi~A100~x1)" cod . 274 (ed. R. Henry, Paris 1977, VIII 111- 114) . 

40 Photios, Homilie 17 (ed. B. I,a.urdas, Thessa.loniki 1959, 170/17- 24 und 28- 30); vgl. da.zu 
auch die Übersetzung von C. Mango, The Homilies of Photius, Patriarch of Constantinople, 
Cambridge, Massachusetts , 1958, 294 (erörtert von A.D. Kartsonis, Anastasis, Princeton 1986, 
201) sowie die Analyse von P. Speck, 'Anthologia Palatina. I, 1 und das Apsismosaik der Hagia 
Sophia', in : Varia II (II01xiAot Bu~otvi:1va 6) , Bonn 1987, 285-329 (299) . 

41 Kein einziges der vier von N. Oikonomides , 'Some Rema.rks on the Apse Mosaic of St. Sophia', 
in: DOP 39 (1985) 111- 115 gegen die Identität des erhaltenen Apsis-Mosaiks mit der von 
Photios beschriebenen Darstellung (der Gottesmutter mit dem Kinde) vorgebrachten Argu
mente ist stichhaltig, wie auch Speck (Anm. 40) 302-312 in einer detaillierten Widerlegung 
der phantastischen Hypothese Oikonomides' zeigte. 

42 Zur Beeinflussung der Illustrationen dieses Codex durch photianisches Gedankengut vgl. jetzt 
die vorzügliche Studie von L. Brubaker , 'Politics, Pa.trona.ge, and Art in Ninth-Century By
zantium: The Homilies of Gregory of Nazia.nzus in Paris (B.N. Gr . 510)', in: DOP 39 (1985) 
1- 13. 

43 Nach herrschender Meinung (siehe insbes. I. Kalavrezou-Maxeiner , 'The Portraits of Basil I 
in Paris gr. 510', in: JÖB 27 (1978] 19- 24 [24]) entstand der Codex zwischen 880 und 883; 
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da jedoch Leon und Alexandros auf fol. Br (vgl. H. Omont, Miniatures des plus anciens ma
nuscrits grecs de Ja Biblioth equ e Nationale du VI" au XIV" siecle, Paris 1929, Tafel XVI) als 
Kinder dargestellt sind und in dem die Abbildung umlaufenden Epigramm nicht einmal einer 
Namensnennung gewürdigt werden, muß der Codex bald nach Konstantinos ' Tod (3.9.879) 
- etwa um die Jahreswende 879/880, spätestens aber im Laufe des Jahres 880 - fertigge
stellt worden sein. Vgl. zu diesem berühmten Codex auch I. Spatharakis, Corpus of Dated 
Jlluminated Greek Manuscripts to the Year 1453, Leiden 1981, I 6-9 m.w.N. 

44 Brubaker (Anm. 42) 1, der es aber gelang, viele der Rätsel zu lösen. 
45 Vgl. A. Goldschmidt/K. Weitzmann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X. - XIII. 

Jahrhunderts II, Berlin 1934 (Ndr . 1979), 27 Nr.9 und Tafel III Abb . 9; hervorragende Ab
bildungen finden sich bei A. Ban(c)k, Byzantine Art in the Col/ections ofthe USSR, Moskau 
1966, 126-128 und K. Weitzmann , 'Die Ikonen Konstantinopels', in: Die Ikonen, Freiburg, 
Basel und Wien 1982, 11- 83 (31). 

46 Vgl. Goldschmidt/Weitzmann (Anm. 45) 27 Nr. 10 und Tafel III Abb. 10; eine sehr gute 
Abbildung findet sich bei K. Weitzmann, The Icon , New York 1978, 61. Erfolglos versuchte D. 
Talbot Rice, 'The lvory of the Forty Martyrs at Berlin and the Art of the Twelfth Century', in: 
Zbornik radova Vizantoloskog instituta 8, 1 (1963) 275-279 (Ndr. in: D.T.R„ Byzantine Art and 
its Influences, London 1973, Nr. IX) das Elfenbeinrelief auf das 12. J ahrhundert zu datieren; 
vgl. auch (R. Naumann/) H. Belting, Die Euphemia-Kirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre 
Fresken, Berlin 1966, 173 und H. Maguire, 'Truth and Convention in Byzantine Descriptions 
of Works of Art ', in: DOP 28 (1974) 111-140 (120-121). 

47 Zu den teilweise leicht voneinander abweichenden Schilderungen vgl. N. Bonwetsch, 'Das Te
stament der vierzig Märtyrer zu Sebaste', in: Neue Kirchliche Zeitschrift 3 (1892) 705-726 
und insbes. P. Franchi de' Cavalieri , 'I santi quaranta martiri di Sebastia', in: P.Fr.d.C„ Note 
agiografiche VII, Rom 1928, 155-184 (156 und 161). 

48 Vgl. Franchi de' Cavalieri (Anm. 47) 156 und 159. Diese Episode wurde zum Bestandteil des 
"'classic' type" der bildlichen Darstellungen der 40 Märtyrer, siehe 0. Demus, 'Two Palaeo
logan Mosaic Icons in the Dumbarton Oaks Collection', in: DOP 14 (1960) 87- 119 (101) . 

49 Es handelt sich, worauf Demus (Anm. 48) 104 und Weitzmann (Anm. 46) 60 zu Recht hin
wiesen, um eine Art Himmelfahrtsdarstellung. 

50 Vgl. insbesondere die drei Darstellungen der 40 Märtyrer in der Kirche Santa Maria Antiqua 
in Rom (vgl. J . Wilpert , Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom 
I V. bis XIII. Jahrhundert, Freiburg 1916, II 709 und 722-725 sowie IV Tafeln 177, 199 und 
200). Übersichten über die vorhandenen Darstellungen der 40 Märtyrer bieten etwa K. Mija
tev, 'Les "Quarante Martyrs", fragment de fresque a Vodoea (Macedoine)', in: L 'art byzantin 
chez /es Slaves, Paris 1930, 1 102- 109; 0. Demus, 'An Unknown Mosaic Icon of the Palaeo
logan Epoch', in: Byzantina-Metabyzantina I 1 (1946) 107-118; L. Reau, Iconographie de l'art 
chritien III 2, Paris 1958, 920-921; Demus (Anm. 48) 96- 109; S. Der Nersessian, L'illustration 
des psautiers grecs du Moyen Age, II: Londres, Add. 19.352, Paris 1970, 92-93; A. Chatzini
kolaou , 'Heilige', in: Reallexikon zur byzantinischen Kunst II (1971) 1034- 1093 (1059- 1061); 
K.G. Kaster, 'Vierzig Martyrer von Sebaste', in: Lexikon der christlichen Ikonographie VIII 
(1976) 550- 553 und Z.A. Gavrilovic, 'The Forty in Art ', in: The Byzantine Saint, London 
1981, 190-194. Eine spärliche Inspirationsquelle für die hier erörterte Ikonographie dürfte die 
"Märtyrerprozession" an der rechten Wand der ravennatischen Kirche Sant'Apollinare Nuovo 
bilden. 

51 Vgl. Weitzmann (Anm. 46) 60; nach Demus (Anm. 48) 103 "the upright rectangular method 
of representing the Forty Martyrs was developed in icon painting and carving as early as the 
tenth , perhaps even the late ninth, century in Constantinople itself'. 
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52 Im Neuen Testament ist die Sechzigzahl nicht belegt; ganz unbedeutend waren die 60 Märtyrer 
(vgl. Halkin (Anm. 36) 101 sowie ferner J. Pargoire, 'Les LX soldats martyrs de Gaza', in: EO 
8 (1905) 40-43). 

53 Vgl. die von E. Hatch/H.A. Redpath, A Concordance to the Septuagint and the Other Greek 
Versions of the Old Testament {Including the Apocryphal Books), Oxford 1897 (Ndr. Graz 
1975), I 495 zusammengestellten Belege. 

54 > Atoµa 3.7-8: "'Iöou ~ XAlV!J TOÜ I:aAcvµwv,/ l;~~)(OVTa ouvaToi XUXAtii aÖT~c;/ cXltO ouvaTWV 
' lopa~A,/ it6:vt&c; xattxovt&c; poµcpa[av/ odltoayµtvOl it6A&µov,/ &:v~p poµ<pa[a aÖi:oü titi µl)pov 
aötoü/ &ito 86:µßouc; tv vu~[v". 

55 Leon VI. , Novelle 88 (edd. Noailles/Dain 295/4- 5): ''rpl)y6pm;, 6 yAuxuc; T~c; txXA!)Otac; ito
TaµOc; xai (mtpAaµitpoc;" . 

56 Gregorios von Nyssa, 'E~~Yl)otc; Toü "AtoµaToc; TWV 'Atoµ&Tcvv VI (ed. H. Langerbeck, Lei
den 1960, 193/5-8 und 195/7-11): "Tov ot &:pt8µov TOÜTO\I CX&lV µtv TtVa µuoTt)(OV A6yov 
oöx &:µ<ptß6:/,.Aoµ&v, cXAAa µ6v0lc; txdvotc; O~AOV, orc; &:itoxaAUltTtt Ta Xtxpuµµtva µuoT~pta ~ 
TOÜ ltVtUµaTOc; x<Xptc; ...... it6:0!J<; <j>UA~c; &:itapx~ ol ltE\ITE y[ VOVTCil' i:iv 6 &:p18µoc; OU>OtXcXXtc; Xt-
cpaAmouµtvoi; To itA~pcvµa itotti -rwv l;~~xovTa. Xp~ To[vuv ittvTE &:cp' txfoT!Jc; cpuA~c; cpoßEpouc; 
ÖitAoµ6:xouc; cpuAaxac; T~c; i:oü ßamAtcvc; XAtvl)c; ytvfo8m ... ". 

57 Michael Attaleiates, il1&Ta~1c; Z. 681-692 (ed. P. Gautier, 'La Diataxis de Michel Attaliate', 
in: REB 39 (1981) 5-143 (59)): "IIEpi i:oü &:p18µoü i:wv µovaxwv . 'Ap16µov ot i:ov ev Tf) mauTn 
µou µovf) µovaxwv i:uitw xa\ ittptoTw i:ov ~ßooµov, d xa\ vüv füa T~v oTtvcvotv Twv itpayµ&Tcvv 
it€VTE µ6vo uc; xaT€Ta~a, wc; itap6tvov xa\ TtµlOv xa\ itp6xptTov Aoyt(6µEvov , xa8' llv xal o! 
atwvEc; tT6:x8!JOCXV xai TO TWV l:ßooµ6:ocvv µhpov xa\ 6 TWV &:oTtpcvv op6µoc; ex T~c; TOÜ 0EoÜ 
µEyaAoouv&µou itpooi:&~e:cvc; · &:ya1t1J1oc; yO:p oüi:oc; o &:p18µoc; xa\ µuo11xoc; rnic; 10 1taAaioic; xa\ 
Tote; VEOlc;, xa6a 1tap8tvoc;, wc; 1tpoÖttlA!JltTCXt, Ota TO ev-roc; T~c; OE)(cXOO<; µ6vov aUTOV µ~TE ytv
vav µ~•t yEvvCio6a1. u08tv xai npoc; "t~v &y[av 1tap6tvov xai 0Eo"t6xov ota TOÜ"to xoµ[oat •a 
tÖayyCAta itd6oµa1 TOV &:px1o"tp6:"t!JYOV raßpt~A wc; 1tapa TOUc; li:AAouc; tv TQ tOttii 6v6µcrn TOV 
l;ß1loµai:1xov &:p16µov &:1too<(>(ovTa"; vgl. dazu Fr. Dölger, 'Antike Zahlenmystik in einer byzan
tinischen Klosterregel', in: Ilpoocpopa de; I:·dAitwvcx TI. Kup1cxxl111Jv, Tbessaloniki 1953, 183-189 
(Ndr. in: Fr. D., Ilapao1topcl, Ettal 1961, 293-298). 

58 Vgl. die wahrscheinlich authentischen Rubriken der Homilien 19, 26, 27, 28, 29, 31, 32 und 
34 (ed. Akakios, Athen 1868, 160, 231, 236, 243, 248, 259, 262 und 274), wo jeweils von einer 
"6µ1A[cx p!J6tioa" bzw. "bµtA!J6tioa" (Homilie 29) oder "€x1tt<pwvl)µt vrf' (Homilie 34) die Rede 
ist. 

59 Weit weniger allegorisch ist dagegen die Abbildung der "Sexaginta fortes" hinter dem "Rex 
Salemon", der "requiescit in lectulo id est in ecclesia", Miniatur zum Hortus deli ciarum der 
Herrad von Landsberg, vgl. etwa S. Der Nersessian, 'Le lit de Salomon', in: Zbornik radova 
Vizantoloskog instituta 8, 1 (1963) 77-82 (78 und 81 mit Abb. 2) (Ndr. in: S.D.N., Etudes 
byzantines et arminiennes, Löwen 1973, I 49-54 und II 10 [49-50 und 53 mit Abb. 29]) und 
0. Gillen, Herrad von Landsberg, Hortus deliciarum, Neustadt 1979, 114-115. 

60 Vgl. R. Janin, Les iglis es et /es monasteres des grands centres byzantins, Paris 1975, 163. 
61 Es handelt sich um die Codd. Par. gr. 1208 (vgl. H. Omont, Miniatures des Homelies sur la 

Vierge du moine Jacqu es. Manuscrit grec 1208 de la Bibliotheque nationale de Paris, Paris 
1927) und Vat . gr. 1162 (vgl. C. Stornajolo, Miniature delle omilie di Giacomo Monaco {Cod. 
Vatic. Gr. 1162} e dell'Evangeliario Greco Urbinate {Cod. Vatic . Urbin. Gr. 2}, Rom 1910), 
die beide auf das 12. Jahrhundert datiert werden (nach A. Kirpicnilcov, 'Zur byzantinischen 
Miniaturmalerei', in: BZ 4 (1895] 109-124 (109) wurden sie "von derselben Hand geschrieben" 
und illustriert), während der Autor vielleicht dem Beginn der Komnenenzeit angehört (so Beck 
(Anm. 27) 629). Die beiden Handschriften enthalten jeweils drei Darstellungen der·6.0 ouvcxrn[ 
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(vgl. Omont, Tafeln XI 2, XIV 1 und XV 2 sowie Stornajolo, Tafeln 26, 32 und 37) , von denen 
jeweils die mittlere hier einschlägig ist. 

62 Vgl. dazu insbesondere H. Riedlinger, Die Makellosigkeit der Kirche in den lateinischen Hohe
liedkommentaren des Mittelalters, Münster 1958 und Fr. Ohly, Hohelied-Studien, Wiesbaden 
1958; zu den bildlichen Darstellungen vgl. etwa D. v. Burgsdorff, 'Hoheslied', in: Lexikon der 
christlichen Ikonographie II (1970) 308-312 m.w.N. 

63 Vgl. (mit Bezug auf Christus) Eoayy€/..1ov xa-rlx Ma99afov 12.42 und Ellayy€A1ov xa•lx AouxiXv 
11.31: " ... xal !aou itf..&fov Eo/..oµwvoc; i:>ll&" . Vgl. ferner auch H. Skrobucha, 'Christus, Chri
stusbild', in : Lexikon der christlichen Ikonographie I (1968) 355-454 (384). 

64 So ausdrücklich hier Iakobos (vgl. Stornajolo [Anm. 61) Tafel 92 und Fr. Halkin, Novum 
auctarium bibliothecae hagiographicae graecae, Brüssel 1984, 312 Nr. 1153a): '"H µl:v x/..ivT) 
itpwcov µl;v dx6v1~t •~v Oit&payiav 0wc6xov ... ". Zu dem verbreiteten Bildtypus vgl. insbes. 
Chr. Michna, Maria als Thron Salomonis, (maschinenschriftliche) Dissertation Wien 1950 
bzw.1952. 

65 Die 60 l\uvcnoi dieser Abbildung wurden von Reau (Anm. 50) II 1, Paris 1956, 299 als "anges", 
von Der Nersessian (Anm. 59) 78 (50) als "la milice celeste" und von A. Xyngopoulos, 'Au sujet 
d'une fresque de l'Eglise Saint-Ciement a Ochrid', in : Zbornik radova Vizantoloskog instituta 
8, 1 (1963) 301-306 (303) als "Anges armes" qualifiziert; vgl. auch B. Kerber , 'Salomo', in: 
Lexikon der christlichen Ikonographie IV (1972) 15-24 (22) . 

66 Vgl. Der Nersessian (Anm. 59) 78 (50): "Les 'soixante vaillants' portent Ja lance, a l'exception 
de deux, a !'extreme gauche, armes de l'epee ... ". 

67 Der hier (Anm. 54) verwendete Terminus "poµ<paicl' kann nämlich durchaus auch "Speer" 
bedeuten, vgl. T .G. Kolias, Byzantinische Waffen, Wien 1988, 191-19238 • 

68 Vgl. auch Der Nersessian (Anm. 59) 81 (53), der zufolge hier nach "une image 'historique'" 
"un premier pas vers Je symbolisme apparait" ; vgl. ferner Xyngopoulos (Anm. 65) 303. 

69 Wie bedeutsam der Anfangsbuchstabe des Namens iil jener Zeit war, zeigt etwa die von Ni
ketas David Paphlagon in der Vita Ignatii (ed. J .-P. Migne, PG 105, 565D- 568B) berichtete 
BEKAAB-Episode. 

70 Ilapotµia1 14.34. 
71 Prooimion des Prochiron Z. 9-10. 
72 Vgl. C. Mango, 'The Legend of Leo the Wise ', in: Zbornik radova Vizantoloskog instituta 6 

(1960) 59- 93 (68) (Ndr . in: C.M., Byzantium and its Image , London 1984, Nr. XVI): " ... it 
has been proved that the epithet Sophos was applied to Leo in his lifetime, „. he must have 
earned it on account of bis erudition and literary works, such as his sententious sermons and 
hymns ... ". 

73 BaoLAELWV r, 10.18- 20; zu allegorischen Interpretationen und bildlichen Darstellungen vgl. 
Kerber (Anm. 65) 21- 22. 

74 Zeremonien-Buch II 15 (ed . l .I. Reiske, Bonn 1829, I 567 /9) ; vgl. zu diesem Thron G. Brett, 
'The Automata in the Byzantine "Throne of Solomon" ', in: Speculum 29 (1954) 477-487. 

75 Es handelt sich um den Cod. Par. gr. 139 (vgl. insbesondere H. Buchthal, The Miniatures 
ofthe Paris Psalter, London 1938 (Ndr. Nendeln 1968), aber etwa auch A. Cutler, The Ari
stocratic Psalters in Byzantium, Paris 1984, 63- 71 und 200-205) , der z.B. eine Abbildung des 
Durchzugs durch das Rote Meer (fol. 419v, vgl. Buchthal, Tafel IX bzw. Cutler, Abb. 253) 
mit nicht weniger als vier Personifikationen (vu~ , fpT)µoc;, ßu9oc; und €pu9plx 9a/..aooa) enthält . 
In derselben Handschrift (fol. 7v, vgl. Buchthal, Tafel VII bzw. Cutler, Abb. 251) findet sich 
eine Darstellung Davids, der anderen alttestamentarischen Herrschergestalt , mit welcher sich 
die byzantinischen Kaiser (nicht anders als die germanischen Kaiser, wie die im 10. Jahrhun
dert angefertigte deutsche Kaiserkrone zeigt) zu identifizieren beliebten: Der ßao1/..&uc; 6.au\l\ 
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hält in seiner Linken ein aufgeschlagenes Buch, in dem der Anfang des Königspsalms 71 "d, 
:Ecxl-Cilµ~v" zu lesen ist ( '" 0 8€6,, i:o xplµcx oou i:<;i ßcxml-d llo, xcxl i:~v lltxcxtooövT)v oou i:<;i u!<;i 
i:oü ßcxmAtCil,") ; über seinem nimbierten Haupt schwebt die pneumatische Taube, und zu sei
ner Rechten und Linken stehen, leicht erhöht, zwei weibliche Gest alten, Personifikationen der 
·oocp[cx und der itpocp1Ji:[cx, mithin der beiden Geistesgaben , die auch Leon VI. von der Nachwelt 
vorzugsweise zugeschrieben wurden (vgl. Mango [Anm. 72] 68 u.ä.). 

76 MEAei:TJ itEpl tjitAwv ouµ cp<.lvCilv VI 3- 5 (edd. H. Monnier/G. Platon, Paris 1915 [Ndr. London 
1974], 50-51). 

77 Siehe Dig. 1.3.1 (Papinianus) bzw. Bas. 2.1 .13 ("&µcxpi:T)µai:Cilv tmoi:pocp~"); vgl. auch Dig. 
1.3.7 (Modestinus) , wo die "legis virtus" als "irnperare vetare ... punire" gekennzeichnet wird, 
bzw. Bas . 2.1.18 ('" ApEi:~ v6µou xcxl lluvcxµ1, i:o XEAEUE1v ... i:o XCilAUEtv ... i:o i:tµCilpdo!lcxt i:ou, 
~µcxpi:1Jx6i:cx,"). 

78 Siehe Prooirnion der Epitome legum Z. 5-6: "KcxOaitEp cpTJd "' cxoi:wv oocp6,, «llitl-m, xcxl v6µ0t' " 
' PCilµcxfot '~' olxouµtvTJ, txp<Xi:TJOCXV ... " im Anschluß an die constitutio BcxmAtX~' (pr.); vgl. 
auch R. Dannenbring, 'Arma et /eges: Über die justinianische Gesetzgebung im Rahmen ihrer 
eigenen Zeit', in: Acta Classica 15 (1972) 113- 137 und V. Giuffre, «Jura " e "arma". Intorn o 
al VII libro de/ Codice Teodosiano3 , Neapel 1983, 9- 10. 

79 Der Vergleich zwischen den gekrümmt und ziemlich ungeordnet stehenden, fast nackten, dem 
Tode geweihten und in der unteren Bildhälfte zusammengedrängten 40 Märtyrern einerseits 
und den aufrecht und in Reib und Glied stehenden, voll gerüsteten, vor Leben strotzenden und 
weit mehr als die obere Bildhälfte beherrschenden 60 lluvcxi:ol andererseits sowie den beiden 
Christusdarstellungen - dem in der oberen Bildhälfte thronenden, von Engeln adorierten 
göttlichen Heiland des Nev.en Testaments und dem in der unteren Bildhälfte liegenden, von 
Kriegern bewachten, aber auch bedrohten irdischen Herrscher des Alten Testaments - zeigt 
allerdings auch in gewisser Weise den Gegensatz zwischen der Macht der Ohnmacht und der 
Ohnmacht der Macht . 

80 Vgl. z.B. H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantin er, München 1978, I 
244 und II 40. 

81 Suda s.v. '" 17titoxp<Xi:1J'" Nr. 564 (ed. A. Adler, Leipzig 1931 [Ndr. Stuttgart 1967], II 663/2-4): 
'"tEi:api:TJv i:a~tv txti:Cil ~ itol-u9pul-l-1Ji:o' xcxl itol-u9cxuµcxoi:o, 'E~TJxovi:aßtßl-o,, ~ itCi.ocxv lcxi:p1x~v 
tmoi:~µT)v i:E xcxl oocp[cxv eµitEpttxouocx" . Ob dieser Passus (einschließlich der vorausgehenden 
Sätze (siehe unten Anm. 83 und 85]) auf den ' Ovoµcxi:oMy°' des (dem 6. Jahrhundert an
gehörenden) Hesychios von Milet (ed. I. Flach, Leipzig 1882, 108/28-109/2) zurückgeht, ist 
höchst zweifelhaft, weil Flachs Ausgabe «nur mit Vorsicht zu benutzen" (A. Adler , 'Suidas', 
in: RE IV A 1 (1931) 675-717 [706]), ja geradezu "unbrauchbar" ist (H. Schultz, ' Hesychios 
Illustrios aus Milet ', in: RE VIII 2 [1913) 1322-1327 (1325]); bejahend H. Flach, 'Untersuchun
gen über Hesychius Milesius', in : Rheinisches Museum für Philologie N.F. 35 (1880) 191-235 
(213) und A. Daub , Studien zu den Biographika des Suidas, Freiburg und Tübingen 1882 (Ndr. 
Hildesheim 1972) , 135, zweifelnd schon I. Flach, Hesychii Milesii Onomatologi quae supersunt, 
Leipzig 1882, 108 ("fortasse etiam alia Suidae debentur , velut „. s. fin . librorum tabula"). 

82 Vgl. E. Littre, (Euvres comp/Ctes d'Hippocrate I, Paris 1839 (Ndr . Amsterdam 1961), 148 
und L. Edelstein, 'Hippokrates ', in: RE Suppl. VI (1935) 1290- 1345 (1310); vgl. auch die 
Aufzählung von 158 mit Hippokrates in Zusammenhang gebrachten Schriften bei Gossen, 
'Hippokrates ', in: RE VIII 2 (1913) 1801-1852 (1812-1850). Allerdings gibt es (vielleicht erst 
dem 10. Jahrhundert angehörende) Werkverzeichnisse, die von einer Gesamtzahl von 60 hip
pokratischen Schriften auszugehen scheinen, siehe I.L. Beiberg, Hippocratis vol. 1 1, Leipzig 
und Berlin 1927, 1/24 und 3/7-8 (vgl. dazu auch L. Edelstein, IIEpl &epCilv und die Sammlung 
der hippokratischen Schriften , Berlin 1931, 146) . 
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83 Der in Anm. 81 zitierten Suda-Stelle geht folgender Passus (ed. Adler II 662/33-663/2) voraus: 
"IIpC>i:71 µtv oi5v ßißJ.oc; ~ i:ov llpxov rctpttxouaa, &cui:tpa 8t ~ i:&c; rcpoyvC>attc; tµcpaivouaa, i:pii:71 
~ i:wv &cpoptaµwv &v6pwrc!V7Jv örccpßaivouaa auvcmv"; vgl. auch Edelstein (Anm. 82) 1310. 

84 Daß man damals auch die "voµtx~ ("ttxv71)" nicht nur als "tmanjµY)' ', sondern auch als "aocp(a" 
ansah, zeigen etwa Eisagoge 1.6 , Bas . 2.1.10 .2 und Epitome /egum 1.6. 

85 Der in Anm. 83 zitierten Suda-Stelle geht folgender Passus ( ed. Adler II 662/30-33) voraus: "Al 
µtv oi5v ypacpcraat rcap' ' 17trcoxp6:i:ouc; ßißAot rc<iat i:orc; µci:cpxoµt votc; i:~v tai:ptx~v tmai:~µ71v 
fx871Aot · xal ovi:wc; aoi:&c; xai:aarcci:(ovi:at 6Jc; Bwü <pcuv&c; xal oox &v6pwrc!vou rcpocJ.Souaac; tx 
ai:6µai:oc; . (IIA~v i:wv tv rcpC>i:Olc; xal ~µcrc; &rcoµv71µovcuawµcv.)" 

86 Vgl. etwa Van der Wal/Lokin, Delineatio 69: "entre 580 et 692". 
87 Synopsis canonum (RhP II 112/1); der zuletzt von M. Krasnozen, 'Sinopsis cerkovnych pravil 

i istorija ego obrazovanija', in : Vizantijskij vremennik 17 (1910) 225-246 (239/32) edierte Text 
( "Ei:ecpcivou ' Ecpfoou") lautet :. "Eeßciaµ(t)oc; µ6v71 ~ 'E~71xovi:ciß tßAoc;" . 

88 Es handelt sich um den Cod. Crypt. Z y VII , wo die Frage zunächst (foll . 161v-1 62v) durch eine 
Wiedergabe des 85 . Apostel-Kanons, dann aber (foll . 162v-163r) , nachdem der erste Versuch 
gescheitert ist, folgendermaßen beantwortet wird (vgl. bereits Sp. Troianos, " H voµox avo
vtx~ auAAoy~ i:oü Cod. Cryptof. Z. y VII', in: Xaptai:efov fäpacpclµ T!xt;t, 'Apxtcmax6rc<i> 
' A871vwv xal rccia71c; ' EAA6:8oc;, Thessaloniki 1984, 453-472 (459]): '"ImßC>pou Il71AouatC>i:ou· 

rcwc; &ptSµtfi:m ~ ~' ßt(ßJ.oc;); rcvemc;, 'E~o8oc;, Acurnx6v, ' AptSµoi, ße:ui:epov6µ tov, ' I(71aoü)c;, 
Kpti:a[ , 'Pou9, ' IC>ß , BamAcia ßa(ui)8 , BaatAda I:oAoµwvi:oc; , BaatAda ' Ioaiac;, BamAda 
' E(txiou, lJ.iaAi:~ptov, 'Ea8pac;, Ilapotµlat, 'ExxJ.71maai:~c; , ~ Ataµa ~aµcii:wv, i:o tc;' rcp6cp71i:ov· 
' Iaafoc; , 'kpeµiac;, ' k(ext~A, ßavt~A, '!1071€, ' Aµwc;, ' Iw~A, ' Aß8wü, ' Iwv<ic;, 'Aµßaxouµ, 
Mtxarac; , Naouµ, Eocpovlac; , ' Ayyaloc; , Zaxapiac;, MaAaxia« oµo ü ßtßAla IlaAafac; J.8' . ' H 8t 
Nfo· EoayytAta 8 ' , Ilp<iÜtc; 'Arcoai:6Awv ßißJ.oc; µ[a , IlauAou tmai:oAal t8 ', xa()oJ.txal ( '· oµoü 
ßtßAla i:Tjc; N foc; xc;' , l>c; oµoü i:& rcci:vi:a ßtßJ.ia i:Tjc; IlaAat<ic; xal i:Tjc; N foc; ~ ' . Kal i:aüi:a ~~w i: wv 
~' ßtßAiwv· IlapaAem6µe va Mo, Eocpia E71p&x ~v, EoJ.oµwvi:oc; ~v, Maxxaßßaiw v 8 ', 'EaS~p 
~v, ' Iwß~& (i.e. ' lou&l9) ~v, Twß~i: ~v , ' Aa~p (cf. Twßli: 1.2; fort. 'Ea 8pac; A' ?) h, wc; oµoü 
i:& rcci:vi:a ßtßAia oß '" . Während hier die Gesamtzahl von 72 Büchern mit den 72 l:pµ71vcllaa vi:cc; 
der LXX (vgl. etwa Epiphanias von Konstantia, Euvi:oµoc; &J.718~c; A6yoc; rcepl rciai:cwc; xaSo
AtxTjc; xal &rcoai:oAtxTjc; txxA71aiac; 4 [ed. K. Holl , Berlin 1985 2 , 500/9-11)) zusammenhängen 
mag, kommt die Sechzigzahl der kanonischen Bücher durch Auslassung der beiden Bücher 
der IfopaAttrc6µeva (sowie des Buches 'EaS~p und der 'Arcoxci:Au~ tc; ' lwci:vvou) zustande (vgl. 
auch Anm. 90). 

89 Dieses Verzeichnis wurde mehrfach ediert , am besten von Pitra, Hist. Mon. I 100 und Th . Zahn, 
Geschichte des N eutestamentlichen Kanons II l , Erlangen und Leipzig 1890 (Ndr. Hildesheim 
und New York 1975), 290-292 (E. Preuschen , Analecta - Kürzere Texte zur Geschichte der 
Alten Kirche und des Kanons 2 II, Tübingen 1910 [Ndr. Frankfurt 1968], 68- 69); vgl. a uch 
Funk, 'Analekten ', in: Theologische Q-uartalschrift 77 (1895) 525- 528 (527- 528) sowie J . Lei
poldt , Geschichte des neutestamentlichen Kanons I , Leipzig 1907 (Ndr . 1974); 102. 

90 Außerdem fehlen - wie allerdings auch sonst oft - das Buch ' EaS~p und die ' Arcoxci:Au~tc; 

'Iwcivvou (vgl. auch Anm. 88). Zu den kanonischen Schriften des Alten und Neuen Testaments 
vgl. im übrigen M. Jugie, Histoire du Canon de l'Ancien Testament dans l'Eglise Grecque 
et l 'Eglise Russe, Paris 1909 (Ndr. Leipzig 1974); H. Leclercq, 'Livres canoniques', in: Dicti
onnaire d'archiologie chretienne et de liturgielX 2 (1930) 1791-1835; M.-J . Lagrange, Histoire 
ancienne du Canon du Nouveau Testament, Paris 1933; A. Jepsen , 'Zur Kanongeschichte des 
Alten Testaments ', in: Zeitschrift Jiir die alttestamentliche Wissenschaft 71 (1959) 114- 136 
und K. Aland, 'Das Problem des neutestamentlichen Kanons', in: Neue Zeitschrift für syste
matische Theologie 4 (1962) 220- 242. 
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91 Vgl. G . Bardy, 'Antiochus', in: Dictionnaire de Spiritualite 1 (1937) 701-702 und Beck (Anm. 
27) 449-450; vgl. auch J. Kirchmeyer, 'Une source d'Antiochus de Saint-Sabas', in: OCP 28 
(1962) 418- 421 (420) : "environ 615". 

92 ~Ataµot 6.8 : '" E~~X0\11'.0C dat\I ßotaiAlOOotl, Xotl öyllo~XOV"tot ltotAAotXoti, /xotl VE:cXVllloc; wv oox 
fo•tt V &pt0µ6c;". 

93 Antiochos, Ilotvll'tx-cY)c; -c~c; &y!otc; ypotcp~c;, Ilpo0owpiot (ed . J .-P. Migne , PG 89, 1428C4-11); 
vgl. Zahn (Anm. 89) 292-293. Diese Canticum-Stelle wurde auch schon von Epiphanios von 
Konstantia (Anm. 88) 3 (ed. Holl 498/28-499/1) wörtlich zitiert und ,;um Ausgangspunkt 
allegorischer Interpretationen gemacht. 

94 Dieses Florileg findet sich in den (nicht auseinander abgeschriebenen) Codd. Vat. Pa!. gr. 219 
(foll. 8r-9v) und Athen . Mus. Mito\l<iXY) 20 (foll. 13r-14v) und enthält u,a·:.folgenden Text (V 
fol. 8r-v, A fol. 13r): "Atyot ev i:ofc; ~aµotm \I o EoA.oµwv (~aµotm EoA.oµ,wv A)··.«'E~~Xo\li:6: dat 
ßotaiAtaam , Xotl öyllo~xovi:ot ltotAAotxotl , Xotl vo6:\ltlloc; wv oox fo-ct v &p1(Jµ6c;n. Kotl t~~xovi:ot µl:\I 
ßotat!-iaaotc; Xot-ciX i:o ~µl\I CCjllX'tOV Myoµgv dvotl i:iXc; evll tot0ti:ouc; IlotAottiXc; Xotl Nfoc; (JE:Qlt\l&UO'tOU 
fpotcp~c; ßißA.ouc;. ' Oyllo~xovi:ot lll: ltotAAotx6:c; tpY)m -c&c; ot!prnxwv hi:.uitou~ - auyy potcp6:.:; · itotAAotxotl 
y&p övoµ6:Covi:otl otOi:wv ot! a0E:aµot ßißAOl lltiX -C O &itotppY)at6:ai:ouc;:· Xotl \160ouc; otOi:ac; ltocpuxtvotl 
xotl &:lltxi:ouc; itotpiX mai:wv. Ne6:v1llotc; µtvi:o1 A.ty&t i:iXc; i:wv öp(JoM~wv · i:oü 0wii exxA.Y)aiotc; 
itpo&ai:wi:wv ßißA.ouc; · &:votpi0µY)i:ol y&p Atyo\1-Cotl lll& -eo ltAY)8uvi:1xov xotl aµ&i:pov i:oii !-6you i:~c; 
otOi:wv llillotaxotl-iotc;". 

95 J . Grosdidier de Matons, 'Trois etudes sur Leon VI' , in: TM 5 (1973) 181-242 (220- 228) wies 
nach, daß Leon VI. für seine O!otx1ai:tx~ o/uxwv OitoTuitwmc; die. hippokratischen ' Acpop1aµol 
benutzte. 

96 So werden Leons 60 Bücher ausdrücklich von Michael Psellos , Synopsis legum:V .45 (hier aller
dings: "eo t~Y)XO\lc6:ßtßA.ov" ) , in der Synopsis minor N 9 und voa Konstantinos Armenopulos, 
'E~6:ß1ßl-oc; 1.1.7 bezeichnet; vgl. auch die Rubrik des nachträglich ergänzten Pina.x der Ecloga 
Basilicorum (ed. L. Burgmann, Frankfurt 1988, 1/2) . 

97 Rubrik des Pina.x der Synopsis maior. 
98 Prooimion der Epitome legum Z. 66 . 
99 Den Gesichtspunkt der "~yxp1a1c;" zogen sowohl Antiochos (Anm. 93) als auch Leon (Anm. 

154) heran, um "c&c; eyxpii:ouc; ... ßißA.ouc;, i:oui:foTLV ... 'tetc; C\llllot0ti:ouc;" gegen "i:&c; µ~ eyxpl
voµtvotc;, i:&c; A.qoµtvotc; &:itoxpucpouc;" bzw. die "eyxexp1µtvou~" Gesetze (d.h. die 60 Bücher) 
gegen die "&:xp~ai:ouc;" ( d.h. das umfangreichere der &:votx6:0otpmc; rzum. Opfär gefallene juristi
sche Schrifttum) abzugrenzen. 

100 Übrigens wird auch in dem Eingangskapitel des griechischen Physiologus (ed. Fr. Sbordone, 
Mailand, Genua, Rom und Neapel 1936 [Ndr. Hildesheim und New York 1976), 1-5) im Rah
men der dort üblichen (und Leon VI. sicherlich bekannten) "symbolisch-allegorischen und 
typologischen Interpretationen" (Kl. Alpers, 'Untersuchungen zum griechischen P hysiologus 
und den Kyraniden ', in : All Geschöpf ist Zung' und Mund, herausgegeben von H. Reinit zer, 
Hamburg 1984, 13-87 (13]) ein Zusammenhang zwischen dem "Atw.l', dem "ßotm!-&\ic; i:wv 
0Y)piwv ~i:ot C<fiwv" , und Christus, der "piCot ßotu(ll", dem "0p6voc;", sowie Salqmon und dessen 
H ohenlied hergestellt . 

101 Vgl. die von Heimbach, Prolegomena 102- 106 erstellte "Tabula, qua Epanagoge, repurgatio 
Basilii et Basilica Leonis ratione ordinis m ateriarum comparantur". 

102 So j edenfalls Heimbach, Prolegomena 219-220, gefolgt von H.J. Scheltema/N. van der Wal, 
Basilicorum libri LX A IV und A V, Groningen und Den Haag 1962 und 1967 (jeweils am Ende 
des Bandes im "Conspectus titulorum legum Iustinianarum qui in hoc volumine commentan
tur" ) , wohingegen C.A. Fabrot(us), Twv Botatl-1xwv BtßA.iot S ', Paris 1647, I (am Ende der 
unpaginierten Prolegomena im "Index Institutionum") die Benutzung von sechs Institutionen-
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Titeln angenommen hatte. Da alle diese Stellen (unterschiedliche) Probleme aufweisen, kann 
nirgends von einer - sei es auch noch so begrenzten - "systematischen" Verwendung der In
stitutionen die Rede sein. Vgl. auch Heimbach, GRR 319: "Von den Institutionen ist geringer 
Gebrauch in den Basiliken gemacht worden". 

103 So C.E. Zachariae a Lingenthal, Col/ectio librorum juris Graeco-Romani ineditorum, Leipzig 
1852, 224-235 (Ndr . in: Zepos, JGR II 416-427) soWie - in bezug auf das Prochiron - '0 
Ilp6xe1p~ N6µo~, Heidelberg 1837, 341 (Ndr . in: Zepos, JGR II 395). 

104 Schließt man hinsichtlich der Benutzung der justinianischen Quellen (vernünftigerweise) von 
der Eisagoge auf die 40 Bücher, so ergibt sich, daß in den letzteren die weitaus meisten der 98 
Institutionen-Titel berücksichtigt waren . 

105 Zwei Jahrzehnte später, im Jahre 907, ließ Leon ein neues Einführungs''handbuch", das Pro
chiron, ausarbeiten, das nicht nur die damals offenbar immer noch nicht vollständig in Ver
gessenheit geratene Eisagoge, sondern auch die wegen der vielen in ihr enthaltenen lateini
schen Wörter und ihres teilweise veralteten Inhalts mittlerweile als "unhandlich" erkannte 
Institutionen-Paraphrase ersetzen sollte. 

106 Um den Umgang mit diesen Latinismen zu erleichtern, erstellte man vermutlich zu ebendie
ser Zeit (also ca. 888) ein der Institutionen-Paraphrase beizugebendes lateinisch-griechisches 
Glossar, die Urform des Lexikons alle•, das L. Burgmann, 'Das Lexikon &llei:- ein Theophilos
glossar', in: FMVI (1984) 19-61 anläßlich einer kritischen Textedition als "Theophilosglossar" 
erkannte und (S. 27) "auf die Zeit zwischen dem 9. und dem 13. Jahrhundert" datierte, wobei 
er ausdrücklich die Möglichkeit erwähnte, daß "man das Lexikon eher dem t~&AAl]Vlcrµ6; der 
Makedonen zuordnet". Für diese Datierung spricht nämlich die breite handschriftliche Über
lieferung des Glossars - gerade auch im Zusammenhang mit Appendices zur Synopsis maior 
(vgl. dazu Burgmann 28-30) -, welche nahelegt, daß das Lexikon im 10. Jahrhundert bereits 
existierte und daß der zugrunde liegende Text (die Institutionen-Paraphrase) vorübergehend 
praktische Relevanz besaß, was nach dem Erlaß des Prochiron nicht mehr vorstellbar ist; 
außerdem dürften sich die Worte Leons im Prooimion des Prochiron (Z. 52-53) " ... i:wv II& 
pwµotlxwv /..t~rnv i:~v cruv6~Xl]V d~ i:~v ~/..Milet y/..wcrcrotv µe·mtot~crotµev ... " auch auf die Urform 
des Lexikons &llei: beziehen. 

107 Prooimion der 60 Bücher Z. 13- 14: "Oo µ~v &A/..& xotl i:& c<!vcrm:ofrtot», i:oui:foi:tv ~ i:wv v6µwv 
dcrotywy~, Xotl i:otüi:ot Oµo(w~ ~VW"t"otl µcv, l8iopu(Jµ{(i:-rw ßt" . 

108 Vgl. auch Prooimion der Epitome legum Z. 69-70: " ... Xotl i:otüi:ot tnl i:focrotpm ß1ß/..(01~ ot
otoi:~oot~ ... "; dieser Passus kann nicht, wie dies gemeinhin geschieht (siehe etwa N. van der 
Wal, 'Spuren einer Einteilung in sechs Bände der Basiliken in den jüngeren Scholien', in: TRG 
25 (1957] 274- 283 (274]) auf die Einteilung der Basiliken in "i:euxrf' bezogen werden, weil die 60 
Bücher-ihrem Prooimion (Z.19-20) zufolge-nicht vier, sondern sechs i:&UXl] umfaßten (was 
dem Verfasser der Epitome legum zweifellos bekannt war) und weil die Aufteilung eines aus 
"l;~~xovi:ot ß1ß/..01," (Prooimion der Epitome legum Z. 66) bestehenden Werkes "tni i:focrotpcrL 
ßLß/..(otc;" widersinnig gewesen wäre; vielmehr muß es sich bei diesen "i:focrotpm ßtß/..!01," um ein 
von den 60 Büchern unterschiedenes Werk (nämlich die Institutionen-Paraphrase) handeln, 
was überdies auch durch das Verb "Oiexoi:~crot~" bestätigt wird. 

109 Allerdings mit der bezeichnenden Ausnahme ihrer (auf Iustinianos bezüglichen) lnscriptio 
(bzw. Intitulatio) und Subscriptio, deren auffällige Auslassung ein weiteres Indiz für das prak
tische, nicht "wissenschaftliche" Interesse an der Institutionen-Paraphrase darstellt. Ganz un
befriedigend sind die bisherigen, von S. Riccobono, ' Il proemio della Parafrasi greca di Teofilo 
nella edizione de! Ferrini', in: BIDR 45 (1938) 1-11 (Ndr. in: S.R., Scritti di diritto romano I, 
Palermo 1957, 429-439) erwähnten Erklärungsversuche. 

110 Entsprechend dem vorwiegend praktischen, nicht wissenschaftlichen Anliegen der "&votxot6ti-

106 

SG 1989 (online)



FRÖMMIGKEIT ZIERE DAS WERK 

pcxYt&~' wurden auch in den 60 Büchern die auf den (justinianischen) Rechtsunterricht bezügli
chen Stellen (insbes. die gesamte const. Omnem) ausgelassen. 

111 Auf die umfangreicheren Auslassungen im Kirchenrecht machte schon Heimbach, GRR 318 
und Prolegomena 125 aufmerksam. 

112 Dementsprechend beträgt der Umfang dieses 1. Buches der 60 Bücher allenfalls ein Drittel der 
Länge eines durchschnittlichen Basiliken-Buches, wohingegen allein der kirchenrechtliche Teil 
des 1. Buches des Codex Justinianus umfangreicher als ein durchschnittliches Codex-Buch ist . 

113 Die sicherlich erst den "&vcxxcx0cipcxvi:&i;" zuzuschreibende, gerade auch im Vergleich zu Collectio 
tripartita 1.1.1 unbeholfen, ja dümmlich wirkende Formulierung stellt schonungslos den hier 
obwaltenden theologischen (und philologischen) Dilettantismus bloß. 

114 Dies gilt allerdings nur dann, wenn man (richtigerweise) davon ausgeht, daß der Cod. Par. 
gr. 1352 (der Fabrots Basiliken-Ausgabe zugrunde liegt) und die Ecloga Basilicorum den 60 
Büchern (in deren ersten sechs Büchern) näherstehen als die beiden späteren Editionen. 

115 Cod. Coisl. 151 fol. 1r (ed. Heimbach, Basilicorum libri LX I, XVb) . In demselben Codex 
fol. 23r ist darüber hinaus auch im Text der Basiliken (1.1.1) von einem "Jteµ1ncp i:(i:/..cp i:oü 
7tcxp6vi:oi; ßtß/..iou" (ed. Heimbach, Basilicorum libri LXI 1) die Rede. 

116 Vgl. oben S.80 . 
117 Vgl. auch Scheltema (Anm. 1) 297: "Es läszt sich im allgemeinen sagen, dasz die Basiliken 

die Spuren grober Nachlässigkeit ihrer Verfasser aufweisen; es scheint oftmals, dasz letztere 
nur ein Schema aufgestellt haben und es den Abschreibern überlassen haben, daraus die neue 
Sammlung anzufertigen. So sind die Basiliken keineswegs zu einem Meisterstück geworden; sie 
bilden eine dürftige Neubearbeitung der justinianischen Quellen und verdienen nur allzusehr 
den Tadel, den Psellos ihnen erteilt : foi:t 8ua&pµ~v&ui:ov (xeti) &aetcp~c; fox<Xi:wc;" . 

118 Trefflich bemerkte schon Heimbach, GRR 313: "Denn da die Basiliken nur eine neue Redaction 
der repurgatio veterum legum des Basilius waren , bei welcher es sich hauptsächlich darum 
handelte , den in deren 40 Büchern bereits enthaltenen Rechtsstoff in 60 Bücher zu bringen, so 
war ein Zeitraum von zwei Jahren vollkommen ausreichend, um diese Redaction zu vollenden" 
(entsprechend Heimbach, Prolegomena 111). 

119 Vgl. auch Prooimion der 60 Bücher Z. 20-22: " ... Jtöiv µh tvetvi:(ov xeti i:~v XP~atv oO 7tcxp
&x6µtvov tv i:ol<:; 7tp<Xyµcxat - lh& i:o Gii; dxoi; JtoAA.& i:wv •~i; &pxcxt6i:1J'tO<; voµo8ti:1)µ1hwv 
1t<Xptu8oxtµl)!J~Vetl 'tOl<; Öa'ttpov - 07tE~tA6Vi:t<; xcxi altOXp[ VCX\l'tE<; . „ ". 

120 Dieser Schluß wird auch durch die analoge Auseinandersetzung Leons mit der Eisagoge nahe
gelegt. 

121 Leon VI„ Prooimion der Novellensammlung, Rubrik: "Afovi:oi; tv Xptai:<;i •<;i (•<;i omm. Noail
les/Dain) &Scxvcii:cp ltcXv-tc.>v ßcxatAti tOatßoüi; ßcxmMwc; 'Pwµet[wv cxl 'tW\I v6µwv !iJtetVopSc.>'ttXeti 
&vcxxet0cipa&ti;. Ilpooiµtov''; vgl. auch Cod. Marc. gr. 179 fol. 7lv:"i:c)..oi; i:wv 8top0wi:txwv •wv 
v6µwv &vcxxet0cipatwv" (dazu H. Monnier/G. Platon, La Meditatio de nudis pactis, Paris 1915, 
20 [Ndr. in: H.M., Etudes de droit byzantin, London 1974, Nr. III]). Auch in seinen Novellen 
42, 69 und 94 (edd. Noailles/Dain 169/15, 251/2-3 und 309/23) qualifiziert Leon seine ge
setzgeberische Tätigkeit als "&vetxet8öipett" bzw. "&vcxx&0etpati;", und in Leons Novelle 1 (edd. 
Noailles/Dain 11/18) wird auch schon Iustinianos als "&vcxxet0&peti;" bezeichnet, was die An
nahme nahelegt, daß der - auf Nov. 7pr. zurückgehende - Terminus "&vcxxcx8cx[pm1' eine 
Übersetzung des in der const. Cordi (pr„ §§ 4 und 5) verwendeten Ausdrucks "purgare" dar
stellt. 

122 So etwa G. Astuti, Lezioni di storia de/ diritto italiano. Le fonti, Padua 1953 (Ndr . 1968), 209: 
" „ . Je numerose Novelle promulgate ... durante Ja compilazione dei Basilici ... " . 

123 Zu Recht spricht sich M.Th. Fögen in ihrem obigen Beitrag gegen die Meinung aus, "daß Leons 
Novellen nach Fertigstellung der Basiliken ergingen". 
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124 Vgl. insbes. V. Grumel, 'Chronologie des evenements du regne de Leon VI (886- 912)', in: 
EO 35 (1936) 5-42 (10-13 und 41-42), gefolgt von G.T. Kolias, 'BloypO(cptx& E-t-&cpiivou A' 
O!xouµ&vtxoü lfo-rptapxou (886-893)', in: Ilpoocpop& di; E-r!AitwvO( II. KuptO(XloT)v, Thessaloniki 
1953, 358- 363 (361); demgegenüber glaubte A. Vogt, 'Note sur Ja chronologie des patriarches 
de Constantinople aux rx:• et x• siecles' , in: EO 32 (1933) 275-278 (276) , daß Stephanos erst 
im Dezember 887 Patriarch wurde. 

125 Siehe oben Anm. 9. 
126 Vgl. R.J .H. J<!nkins , 'The Chronological Accuracy of the "Logothete" for the Years A.D. 

867- 913', in: DOP 19 (1965) 89- 112 (104 und 106) (Ndr . in: R.J .H.J. , Studies on Byzantine 
History of the 9th and lOth Centuries, London 1970, Nr. III) , gefolgt etwa von G . Zacos/A . 
Veglery, Byzantine Lead Seals I 3, Basel 1972, 1443-1444 und N. Oikonomides, A Collection 
of Dated Byzantine Lead S eals, Washington 1986, 62; demgegenüber gaben einige Autoren, 
z.B. R . Guilland, ' Les Logothetes', in : REB 29 (1971) 5-115 (52- 53) , 896 als Todesjahr an . 

127 "Apres la disparition du magister officiorum au debut du VIII0 siecle" (L . Brehier, Les in
sti-tutions de /'Empire byzantin, Paris 1949, 353 [Ndr. 1970, 286)) "he (quite exceptionally) 
bore the full title of µ . -rwv öcpcptxiwv" (J .B. Bury, The Imperial A.dministrative System in the 
Ninth Century, London 1911 (Ndr. New York 1958], 30), was nicht anders als in der Weise 
erklärt werden kann, daß Stylianos, "enjoying the old title of the Mastership" (A.E.R. Boak, 
The Master ofthe Offices in the Later Roman and Byzantine Empires, New York und London 
1919 (Ndr. 1972] , 55) , welcher (ohne den Zusatz "-rwv öcpcptx!wv'' ) "a par t ir du milieu du rx:• 
s„ „ . est senti comme une simple dignite" (N. Oikonomides, Les listes de presiance byzanti
nes des JX• et x• siecles, Paris 1972, 294), im Verlaufe der "&vO(xii90(pmi;'' mit Tribonianus 
verglichen wurde, welcher in den Jahren 528-529 und 533-535 "magister officiorum" gewesen 
zu sein scheint und als solcher in mehreren justinianischen Konstitutionen genannt wird (vgl. 
B. Kühler , 'Tribonianus' , in: RE VIA 2 (1937) 2419-2426 [2419-2420) und M. Clauss, Der 
magister officiorum in der Spätantike [4.-6. Jahrhundert}, München 1980, 195). 

128 Und zwar in den Adressen der acht Novellen 1, 18-22, 26 und 28. Vgl. auch Leon VI., Homilie 
34, Rubrik (ed. Akakios 274) : " „ . En:JAlO(VO:; 6 µ&yO(AOitp&itfoTO(TO<; µaytoi:poi; .„ " (zu dieser 
Homilie vgl. zuletzt Kartsonis (Anm. 40) 150-152 m.w.N.). 

129 Pseudo-Symeon, XpovoypO(tptO(, De Leone Basilii filio 3 (ed . I. Bekker , Bonn 1838, 701/18- 22) : 
"T<;i y ' mhoü h&t ... ouµcpt!-tw9&li; 8~ ·O pO(otA&ui; Zwft -rft OuyO(-rpl -roü ZO(o1h(O( itpox&tp!(t-rm 
O(Qi:ov pO(mA&oita-ropO(, aü-roi; XO(tvoupy~OO(<; -ro <'lvoµO(". Zu Recht stellte Grumel (Anm. 124) 
40 als Ergebnis seiner ausführlichen Erörterung der Stelle hinsichtlich dieser Beförderung fest, 
daß "absolument rien n'empeche d 'accepter la precision du Pseudo-Symeon qui la place dans 
Ja troisieme annee" ; diese Feststellung Grumels griff Jenkins (Anm. 126) 106, gefolgt von 
Zacos/Veglery (Anm. 126) und Oikonomides (Anm. 126) , ziemlich oberflächlich und jedenfalls 
zu Unrecht an, weil er von der irrigen Prämisse ausging, daß zwar nicht die absolute, wohl 
aber die relative Chronologie der in der "Logotheten-Chronik" geschilderten Ereignisse als 
richtig anzusehen sei, während in Wahrheit sämtliche Einzelinformationen jeweils getrennt 
interpretiert werden müssen . 

130 Zunächst verwendete Stylianos Siegel mit der folgenden Inschrift : "Kupt&, ßo~9et -ri;) oi;i oou/-~ 
E-ru/-tO(V<;i µO(y(o-rp~ , &v6umh~, itO(Tptx!~, pO(mAtX<;i itpw-rooit0(90(p(~ XO(l /-oyo6t-rn -roü 8p6µou" 
(edd. Zacos/Veglery (Anm. 126) 1442- 1443 Nr. 2674, V. Laurent/P. Gautier, Le Corpus des 
sceaux de /'Empire byzantin II, Paris 1981, 206 Nr. 427 und G. Zacos/J .W. Nesbitt , Byzantine 
Lead Seals II, Bern 1984, 181 Nr. 298), wobei er den µiiylo-rpoi;-Ti tel zwar an erster Stelle, 
aber doch nur in Verbindung mit vier weiteren Titeln nannte; später verwendete Stylianos 
Siegel mit der folgenden Inschrift: "Kupt&, ßo~6El -r<;i o<;i 8ou!-~ E-ruAtO(v <;i -r<;i 9d(/: veda&t PO(
atAEtoitii-ropt (pO(otA&oita-ropt falso Zacos/Veglery)" (edd. Zacos/Veglery (Anm. 126) 1443 Nr. 
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2674bis und Oikonomides [Anm. 126) 62 Nr. 55), wobei die fünf früheren Titel durch den 
neuen ßOlotAttomhwp-Titel verdrängt wurden. (Inakzeptabel ist der von V. Laurent, La collec
tion C. Orghidan, Paris 1952, 35-36 Nr. 42 vorgeschlagene Rekonstruktionsversuch.) Da nun 
dieser auffällige Neologismus nicht mit Leons Beziehung zu Stylianos' Tochter Zoe in Zusam
menhang zu bringen ist (vgl. Grumel [Anm. 124] 37-40 und P. Karlin-Hayter, 'The Title or 
Office of Basileopator', in: Byzantion 38 [1968) 278- 280) und da es auch wenig wahrscheinlich 
ist, daß Leon, bereits im 23. Lebensjahr und im 3. Jahr seiner Alleinregierung stehend, einer 
fremden Person mit dem Titel eines "pere de l'empereur" (Oikonomides [Anm. 127] 307) "a 
quasi-paternal authority" (Oikonomides [Anm. 126) 63) zuerkannte, wäre es denkbar, daß die 
Schaffung des neuen Titels mit der Vollendung der "&vOlxiXSOlpot(' zusammenhängt . Eingedenk 
der zweimaligen Beförderung Tribonianus' zum "qua.estor sacri palatii" (vgl. etwa T. Honore, 
Tribonian, London 1978, 47-48 , 57-58 und 236-237), könnte Leon Stylianos' Verdienste um 
die Kodifikation mit dem Zugeständnis eines neuen Amtstitels belohnt haben , welcher in ge
wisser Weise eine "Exhellenisierung" der lateinischen Amtsbezeichnung darstellen sollte. Der 
erste Bestandteil des Terminus "ßOlotAttoJtiii:wp" läßt sich nämlich als Übersetzung von "pa
latium" durch "(i:a) ßao[f-ttot" verstehen (vgl. z.B. die von P. Karlin-Hayter, Vita Euthymii 
Patriarchae CP„ Brüssel 1970, 264 zusammengestellten Belege), während der zweite Bestand
teil dann darauf zurückzuführen sein dürfte, daß sich sowohl eine Transliteration durch das 
mittlerweile abgewandelte und abgewertete "xotOltowp" (vgl. aber noch z.B. BT 280/19,456/1 
und 457 /8) als auch eine wörtliche Translation etwa durch das nichtssagende "tptUVTJi:~~" (vgl. 
z.B. C. Labba.eus, Veteres glossae iuris verborum quae in Basilicis reperiuntur, Paris 1606, 60) , 
aber auch eine sinngemäße Übersetzung etwa durch das zu bedeutungslose "xpn:~~" (vgl. z.B. 
Labbaeus 66) verboten. So blieb dann nur eine ganz freie Wiedergabe, und da bot sich das 
etwas unscharfe, im Vergleich zu "Jtoti:ryp" weniger eindeutige, zugleich ein wenig altertümliche 
und sicherlich auch ein bißchen bombastische "Jtiii:wp" an, bei dessen Wiederbelebung man 
an verschiedene Bedeutungsnuancen des Verbs "JtOl"ttiv" gedacht und sich vielleicht auch des 
merowingischen Titels "maiordomus" erinnert haben mag, als man das neue - dem Wesirat 
vergleichbare - Amt eines "Palastchefs" oder "Hofmei(st)ers" schuf. Wenn dieser ursprüngli
che Sinn des Titels "ßototAttoJtii"twp" bald in Vergessenheit geriet, so dürfte dies nicht zuletzt 
Stylianos selbst zuzuschreiben sein, dem ja durchaus an einer Abstoßung des (seit dem 4. Jahr
hundert diskriminierten) "1" und an einer (nach seinem Aufstieg zum Schwiegervater Leons 
sogar sinnvoll erscheinenden) Umdeutung des Titels in "Vater des Kaisers" gelegen sein mußte . 

131 So bereits C. Fr. Zepernick, Praetermissa de vita, rebus gestis, et constitutionibus inprimis 
novellis Leonis Sapientis Impemtoris Byzantini, Halle 1779, 296: " „. censeo, Leonem Sapien
tem Novellas scripsisse ac promulgasse „. in tribus prioribus sui imperii annis „.", dem sich im 
wesentlichen Zachariä, Delineatio 50 ("Editae sunt intra annum 887 et 891") und wohl auch 
Heimbach, GRR 313 und 365 sowie Prolegomena 111 anschlossen. Wenig überzeugend sind 
dagegen die Ausführungen von Mortreuil, Ilistoire II 296-297 (Existenz von "deux Styliens"), 
H. Monnier, Les Nove//es de Leon Je Sage, Bordeaux und Paris 1923, 3 ("dans le courant 
de 894") (vorsichtig gefolgt von B.F. Deutsch, 'Ecclesiastical Law in the Novels of Leo the 
Philosopher', in: The Jurist 21 [1961] 141-169 [149 m.w.N.J), C.A. Spulber, Les Novelles de 
Leon le Sage, Tschernowitz (Cernäuti) 1934, 81-82 ("!es Novv. ont ete edictees entre 888 et 
896, et la Call. entre 896 et 906") und G .T . Kolias, 'A6yot XOlt xp6vo~ exo6otw~ i:~~ Ntapa~ 
109 Afovi:o, ~' wii Eoqioii', in: EEBE 23 (1953) 323-347 (347 ["896 „ . terminus post quem 
e~t069TJ ~ Eul-Aoy~"]). 

132 Leon VI., Homilie 20, Rubrik (ed. Akakios 163): "Afovw, ev Xpto•i;i •0 &SaviXi:~ Jtiivwv 
ßaotf-ti tÜoEßoii~ ßamMw~ A6yo, tl, i:~v ex JtUATJ' foqipay1oµtvT}, otüwii Xptowii rnii '~' 06~TJ~ 
ßaotMw, 7tpo€AtUOtV tv OOUAOU ox~µot"tl rni, OOUAOl~ tmqiotv€vro,". Allerdings findet sich das 
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Attribut auch in der Überschrift einer etwa zwei J ahrzehnte später entstandenen Homilie (z .B . 
im Cod. Ambras. F 106 sup. fol. 240r) : "Afov·rnc; EÖoEßoüc; tv Xptoi:c;> ctthoxp&i:opo<; öµtA ict de; 
i:~v Eloo8ov i:wv vrioi:Etwv". 

133 Prooimion der 60 Bücher, Rubrik: "Afovi:oc; tv Xptoi:c;> ßctotAEi ct!wv{~ EÖoEßoilc; ßctotAEW<; i:i)c; 
tv ISAotc; ßtßAiot<; l;~~xovi:ct it&ofj<; voµo0Eo!ctc; ltEitpctyµcti:Euµ&vric; ctöi:c;> ltctpctAA~Aou ouvctywyi)<; 
xctl ouvi:&~EW<; itpooiµwv"; die Rubrik (des Prooimions) der Novellensammlung siehe oben 
Anm. 121. (Auch später noch wurde das "EÖoEß~c;'' als so wichtig empfunden, daß es in der 
Rubrik der ' Exf,.oy~ i:wv v&ctpwv Afovi:oc; i:oü &Ooeßoüc; ßctotA&wc; beibehalten wurde.) 

134 Zwar wurde die "eoo&ßttct" bzw. "pietas" sogar schon zur Zeit der (römischen) Republik und 
des Prinzipats (also bereits vor der Einführung des Christentums als Staatsreligion) in herr
scherlichen Selbstbezeichnungen verwendet (vgl. etwa J . Liegle, 'Pietas', in: Zeitschrift fiir 
Numismatik 42 [1935) 59- 100), aber sie war doch vor Leon immer nur eine unter mehreren 
Herrschertugenden (vgl. etwa G . Rösch, 'Ovoµct ßctmAdctc; , Wien 1978, 42-43 u.ö.). 

135 Vita des Niketas David Paphlagon Z. 89 (ed. B. Flusin, 'Un fragment inedit de Ja Vie d'Eu
thyme Je Patriarche? ', in : TM 9 [1985) 119-131 [129)) . 

136 Etwa auf dem (vielleicht von Stylianos Zautzes gestifteten) Berliner Elfenbeinszepteraufsatz 
mit der Reliefdarstellung Leons, dessen Krone Maria auf seinem Haupte festhält (vgl. insbes. 
Goldschmidt/Weitzmann [Anm. 45) 52-53 Nr. 88 und Tafel XXXV Abb. 88b sowie K. Cor
rigan, 'The Ivory Scepter of Leo VI: A Statement of Post-Iconoclastic Imperial Ideology', in: 
The Art Bulletin 60 [1978) 407-416) , und auf der (in Venedig aufbewahrten) Emailvotivkrone 
mit der Darstellung Leons zwischen Paulas und Markos, dem Schutzheiligen Venedigs, für das 
die Arbeit vermutlich von vornherein bestimmt war (vgl. zuletzt insbes. M.E. Frazer, in: Der 
Schatz von San Marco in Venedig, Mailand 1984, 128-131). 

137 So verwendete Leon (als erster Kaiser) auch auf Münzen das Epitheton "eooeß~c;" (vgl. Ph. 
Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Co /lection and in the 
Whittemore Co/lection III, Washington 1973, 64, 180, 510 und 514 sowie Byzantine Coins, 
London, Berkeley und Los Angeles 1982, 181). 

138 Prooimion des Prochiron, Rubrik: "'Ev ov6µcti:t i:oü lltait6i:ou ' Iriaoü Xptai:oü i:oü 8toü 
~µwv ctöi:oxp&i:op&c;, xctioctpEc; BctoiA&toc; , Kwvai:ctvi:ivoc; xotl A&wv Ethuxdc;, eöoeßdc; , ~vllo~ot, 
v1xrii:cti, i:poitottoüxm, &e10€ßctoi:ot, mai:ol ctöyouai:ot" und Prooimion der Tctxi:1x&, Rubrik (ed. 
R. Vari , Budapest 1917, 3): '"Ev 6v6µcti:t i:oü Ilcti:poc; xctl i:oü l'!oü xcti i:oü &yiou Ilvevµcti:oc;, 
i:i)c; &yictc; xcti öµoouoiou xctl itpooxuvrii:T)c; Tpt&8oc;, i:oü tvoc; Xctl µ6 vou &"-ri61voü 8Eoü ~µwv, 
Aewv b dpTjvtxo<; cv Xptai:c;> ctthoxp&i:wp, moi:6c;, &ÖoEß~c;, &e10€ßotoi:oc; Aöyouoi:oc;". 

139 Leon VI. , Novelle 1, Rubrik: '"Ev 6v6µoti:t i:oü itiXmv &v0pwitotc; voµoOei:~octvi:oc; i:& owi:~ptot 
Xptoi:oüi:oü &f,.rifüvoü eeoü ~µwv otOi:oxp&i:wp Kctiactp cJ>f,.&ßtoc; Aewv EÖoeß~c;, &Oi:ux~c;, ~vllo~oc;, 
v1xrii:~c; , i:poitottoüxoc;, &e10€ßctoi:oc;, ctÖyouoi:oc;, moi:Oc; ßctotAEU<; Ei:uAtctvi;> i:c;> ltEpt<potvd (nEpt
<pctv&oi:&i:~ falso editores) µotyioi:p~ 't(;iv 0dwv O<p<ptxiwv ~µwv". Der Umstand, daß Stylianos 
hier nicht wie sonst (vgl. oben Anm. 128) das Epitheton "önepqiufo'tcti:oc;" (vgl. "excellentis
simus"), sondern das Attribut "it&pt<pctv~c;" (vgl. "magnificus", "illustris") beigelegt ist, weist 
möglicherweise auf die sich ankündigende, Tribonianus' Beförderung vergleichbare (siehe oben 
Anm. 130) Rangerhöhung und zugleich auf die Posteriorität der Novelle 1 gegenüber (den) 
anderen Novellen hin. 

140 Vgl. oben S.91. 
141 Alle drei Homilien Leons zum Fest der Verklärung Christi (vgl. dazu insbes. A . Ehrhard, 

Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen 
Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts I 2, Leipzig 1938 [Teilndr. 
Osnabrück 1965) , 234 und Grosdidier de Matons [Anm. 95) 192) , von denen zwei (vgl. Halkin 
[Anm. 36) III 245 Nr. 1984e und 248 Nr. 1996k) wegen ihrer ungewöhnlichen Kürze wohl 
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zusammengehören, haben in der handschriftlichen Überlieferung (z.B. in den Codd. Sinait. 
522 foll. 20v, 22r und 27v sowie Ambros. F 106 sup. foll. 67v, 70r und 83r) die Rubrik: 
"Afov-ro<; tv Xpto•<;i ßcxot.Atf cxlwviiy ßcxotAtw<; Myo.; (bzw. oµtA!cx) ... ". Eines "tuotß~.;" in 
der Verfasserangabe ermangeln auch Leons drei Homilien auf Demetrios (vgl. Akakios 124, 
135 und 137, L. Petit, 'Note sur !es Homelies de Leon Je Sage', in: EO 3 [1899-1900] 245-
249 (246- 247 Nr. 14-16] und Halkin I 160 Nr. 536-538), deren späteste kaum vor dem 26. 
Oktober 887 entstanden sein kann. Auch die beiden recht umfangreichen (frühen) Homilien 
Leons anläßlich des Beginns der Fastenzeit (vgl. Akakios 231 und 236, Petit 248 Nr. 26 und 27 
sowie Grosdidier de Matons 192) beginnen mit der gerade zitierten Autorbezeichnung (ohne 
"tuotß~<;''); sie wurden vermutlich 887 und 888 verfaßt. Schließlich fehlt das in Rede stehende 
Epitheton auch in der Rubrik der Grabrede Leons auf seine Eltern (edd . A. Vogt/I. Hausherr, 
Rom 1932, 38), die - wohl zu Recht - auf 888 datiert wird (vgl. N. Adontz, 'La portee 
historique de l 'oraison funebre de Basile I par son fils Leon VI Je Sage', in: Byzantion 8 (1933] 
501-513 (502-508] (Ndr. in: N.A., Etudes armeno-byzantines, Lissabon 1965, 111-123 (112-
118)] sowie Odorico [Anm. 6] 602). 

142 Siehe oben Anm. 132; vgl. auch Petit (Anm. 141) 247 Nr. 20 und Halkin (Anm. 36) III 218 
Nr. 1898k. 

143 Siehe oben Anm. 132 und 121. Die Übereinstimmung dieser atypischen Verfasserangaben in 
den Rubriken zweier Werke Leons, die zudem ganz unterschiedlichen Genera angehören, ist in 
seiner literarischen Hinterlassenschaft ohne Parellele. 

144 Für eine solche Gleichzeitigkeit spricht auch der Umstand, daß das "Leitmotiv" der makedoni
schen Rechtskodifikation, das "verbessernde Bereinigen", welches Leon (dem Prooimion) seiner 
Novellensammlung programmatisch voranstellte (siehe oben Anm. 121), überraschenderweise 
auch in der Weihnachtshomilie Ausdruck fand (vgl. Akakios 164/29-30 [bccxvop9wacxvi:o.;] und 
173/6- 7 [&:vcxxcx9cxptoenJ). 

145 Leon VI. , Homilie 20 (ed. Akakios 174/15). 
146 Prooimion der Eisagoge Z. 33, vgl. oben Anm. 5. 
147 Siehe oben Anm. 121. Nach der trefflichen Formulierung von Pieler, Rechtsliteratur449 erweist 

gerade auch diese Überschrift "das Novellencorpus als einen Teil des legistischen Reinigungs
programms der Makedonen" . 

148 Leons Frömmigkeit war in erster Linie eine "tua&ßttcx tv Xp1a•i;i": So wie er sich nämlich -
eher als "Legitimations-" denn als "Devotionsformel" (zur Abgrenzung vgl. etwa H. Wolfram, 
'Einleitung', in: Intitulatio II , Wien, Köln und Graz 1973, 7-18 [15] und H. Fichtenau, 'Zur 
Geschichte der Invokationen und "Devotionsformeln'", in: H.F., Beiträge zur Mediävistik II, 
Stuttgart 1977, 37-61 (58-59]) - der Formel "tv Xpta•<;i ßcxmAtI" bediente, so verwendete er 
dann auch christologische Invokationen (siehe oben Anm. 139 und 138) . Erst ungefähr zur Zeit 
der Erhebung seines Sohnes Konstantinos' VII. zum Mitkaiser (vermutlich am 15. Mai 908) 
bevorzugte Leon - für die Neuauflage seiner TcxX"tlXCt - eine betont trinitarische Invokation 
(siehe oben Anm. 138), was die Annahme nahelegt, daß generell auch die Invokationsformeln 
jedenfalls dann als Ausdruck byzantinischer "Herrschertheologie" zu interpretieren sind, wenn 
sie von Kaisern benutzt wurden, welche Wert auf die ParalleEsierung weltlicher und himmli
scher Herrschaft legten. Das trifft sicherlich auf den "Dominui' Iustinianos I. zu, der durch 
den Gebrauch der "unitarischen" Formel "In nomine Domini nostri ... "· die Singularität seiner 
eigenen Alleinherrschaft hervorhob (vgl. auch W. EnßEn, Gottkaiser und Kaiser von Gottes 
Gnaden, München 1943, 116: " ... (es sollte) an die Verbundenheit seiner Herrschaft mit dem 
Himmelsherrn erinnert werden"). Ob andererseits Leon III. durch die Verwendung der trinita
rischen Invokationsformel (vor dem Prooimion der Ecloga) einige Monate vor seinem Tode die 
Mitherrschaft mit seinem schon seit etwa zwei Jahrzehnten als Mitkaiser fungierenden Sohn 
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und Nachfolger Konstantinos V. als irdisches Abbild des göttlichen Urbildes der gemeinsamen 
Herrschaft von Gottvater und Jesus Christus erscheinen lassen wollte, läßt sich schwerlich ent
scheiden; keinesfalls aber kann die Wiederverwendung dieser banalen und seit alters in vielerlei 
Zusammenhängen gebrauchten (siehe K. Schmitz, Ursprung und Geschichte der Devotionsfor
meln bis zu ihrer Aufnahme in die fränkische Königsurkunde, Stuttgart 1913, 91 und insbes. 
L. Santifaller, 'Über die Verbal-Invokation in den älteren Papsturkunden', in: R ömische hi
storische Mitteilungen 3 [1958-1960] 18-113 [62-73 u.ö.)) "Allerwelts-lnvokation" (Fichtenau 
4842 ) mit "dogmatischen Prädilektionen" (K. Brandi, 'Der byzantinische Kaiserbrief aus St. 
Denis und die Schrift der frühmittelalterlichen Kanzleien ', in : Archiv für Urkundenforschung 1 
(1908] 5-86 (33]) bzw. - konkreter- "ikonoklastische(r) Theologie" (Fichtenau 40) oder "iko
noklastischer theologischer Spekulation" (0. Kresten, 'lustinianos 1., der "christusliebende" 
Kaiser . Zum Epitheton cplAOXplai:o:; in den lntitulationes byzantinischer Kaiserurkunden', in: 
Römische historische Mitteilungen 21 [1979] 83-109 [10986] und 'Datierungsprobleme "isauri
scher" Eherechtsnovellen-I. Coll. I 26', in: FMIV [1981] 37- 106 [51]) in Verbindung gebracht 
werden, weil die "E!xovoµ6:xol" keine "Xplai:oµ6:xol" waren, weil sich auch "im dispositiven 
„. Teil" der Ecloga keine "Spuren ikonoklastischer Theologie" finden (L. Burgmann, Ecloga. 
Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V„ Frankfurt 1983, 12), weil die ikonoklastischen 
Kaiser im Prooimion der Ecloga (Z. 77-78 und 96) Jesus Christus ihre höchste Reverenz erwie
sen, weil auch die ikonodulen Kaiser - wie insbes. Eirene und Basileios I. - die trinitarische 
Invokationsformel gebrauchten (vgl. Santifaller 72) und weil schließlich auch die Karolinger -
"a l'imitation de Ja chancellerie byzantine" (P. Bonenfant, 'L'influence byzantine sur !es diplö
mes des Carolingiens', in: Annuaire de /'Institut de philo/ogie et d'histoire orienta/es et slaves 
11 [1951] 61- 77 [69]) - die trinita.rische oder die "unitarische" Invokationsformel nicht aus 
theologischen, sondern aus politischen, nämlich herrschaftsideologischen Gründen bevorzug
ten, wie dies besonders deutlich der Wechsel der Invokationsformeln in den Urkunden Ludwigs 
des Deutschen zeigt, welcher 833, nachdem er sich zum zweiten Male zusammen mit seinen 
beiden Brüdern Lothar und Pippin gegen seinen Vater Ludwig den Frommen empört hatte, 
die Formel "In nomine domini nostri Iesu Christi dei omnipotentis" (ed. P. Kehr, Berlin 1932 
bzw. 1934 [ Ndr. München 1980], 13/19 Nr. 11) durch die Formel "In nomine sanctae et indi
viduae trinitatis" (ed. Kehr 15/25 Nr . 13) ersetzte, um auch dadurch die "Unteilbarkeit" der 
Tripelherrschaft sowie die Gleichberechtigung mit den beiden älteren Brüdern zum Ausdruck 
zu bringen (vgl. E. Seckel, Die erste Zeile Pseudoisidors, die Jladriana-Rezension In nomine 
domini incipit praefatio libri huius und die Geschichte der Invokationen in den Rechtsquellen, 
Berlin 1959, 41-45 und Fichtenau 41-46). 

149 Siehe oben Anm. 11; N. van der Wal, 'La tradition des Novelles de Leon Je Sage dans le 
manuscrit palimpseste Ambrosianus F 106 sup.', in: TRG 43 (1975) 257-269 (264) fand "le 
passage taut a fait incomprehensible" und "evidemment absurde". 

150 Vgl. Leon VI„ Novelle 69 (edd. Noailles/Dain 251/2-3): "„. oo8hoüi:o axr.<lpov ~µtv tvoµ[acxi:o 
µtpo:; d~ ibdaxEtji[ v 'tE xcxl &vcxx6:0cxpm v". 

151 Zu Unrecht identifizierten Spulber (Anm. 131) 67-68 und P. Noailles, 'La Collection des cent 
treize Novelles de Leon le Sage et sa composition par l'empereur', in: Academie des Inscrip
tions f9 Belles-Lettres. Comptes rendus des seances de l'annee 1949, 249-263 (257) (Ndr. in: 
P.N./A. Dain, Les Novelles de Uon VI le Sage, Paris 1944, VII-XX [XIV]) die "tx/-oyYf' mit 
der leontischen Novellensammlung, obwohl bereits D. Gothofredus (ed. S. van Leeuwen, Am
sterdam und Leiden 1663, II 23811 und 14 (Ndr. Leipzig 1720 bzw. Basel 1756, II 66011 und 14]) 

ausgeführt hatte: "Has Novellas non intellegit , sed ßcxmAlXWV libros „ . his tantum selectis, 
quae in usu quotidiano erant posita"; vgl. auch Van der Wal (Anm. 149) 26424 . 

152 Zu Unrecht identifizierte Noailles (Anm. 151) auch das "Myµcx hypcxcpov" mit der Sammlung 
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der 113 Novellen (ebenso Noailles/Dain (Anm. 151] 61 ); vgl. auch Van der Wal (Anm. 149) 
260. 

153 Vgl. oben S.92. Die ganz außergewöhnliche lnvocatio dieses Textes (siehe oben Anm. 139) 
legt die Vermutung nahe, daß die "1." Novelle - als "endgültiger" Abschluß der Novellen
sammlung - an Ostern (am 23 . März) 889 erlassen wurde: Denn gerade an Ostern erweist 
sich der auferstandene Christus als wahrhaftiger Gott , der - im Gegensatz zu Moses, dem 
Gesetzgeber der Juden - allen Menschen ein Gesetz gibt, ein neues, den Tod iiberwindendes 
Gesetz der Gnade und des Heils (vgl. etwa die - ebenfalls mit einer ganz 11n.gewöhnlichen Be
nennung Christi überschriebene - Osterhomilie Leons (ed. Akakios 10/3 ("oc:.:rr~ptov"), 11/6 
("voµo6ti:n"), 15/21( "o<ili:YJpiotc;"),16/5( "o<ili:YJpiotv"), 16/8("owi:~pt ov"),17/14 ("owi:~pt ov''), 
19/26 ("oCüi:YJpiotc:;") , 20/15 ("11iiootv i:~v xi:imv") und 20/17-18 ("11iioot ~ xi:io tc; i:o owi:~ptov'' )] 
sowie das Typikon der Großen Kirche zum Ostersonntag (ed. J . Mateos , Rom 1963 , II 92/14 
("6eoü xotl :Ewi:ijpoc; ~µwv ' IYJooü Xptoi:oü" ), 92/23 ("Xptoi:t b fü6c;"), 92/25 ("(i:po7taptov 
... ] ' :E~µEpov oCüi:YJpiot i:<;i x6oµ~ '" ), 94/1 ( "Xptoi:<;i i:<;i Ge<;i") und 94/6 ("7tiioot ~ y~")]). Zur 
Verlesung gelangt (vgl. Mateos 94/28) das EllotyytAtov xoti:& ' lwaVVYJV 1.1-17, endend mit den 
Worten: "öi:1 b v6µoc; l>t& MCüiiatwc; tl>60YJ, ~ xapu; Xotl ~ &A~6El0! l>l& ' IYJOOÜ Xp1oi:oü tytvno", 
einer Bezugnahme auf die Gesetzgebungen Moses' und Christi, welche auch wegen der beiden 
gemeinsamen Bedeutsamkeit der Vierzigzahl (vgl. oben S.82-85) naheliegt . 

154 Leon VI„ Novelle 1, insbes. letzter Absatz (edd. Noailles/Dain 15/3-14): "Toui:wv o?iv ~µiv 
oui:w OllpXT}µ{vwv, &7t0 i:oü vüv Xotl de; i:ov f1tEl1:0! &7totV1:0! xpovov &7tot0lV, de; o!lc; &v~p1:YJ1: 0!l i:& ·~c; 
oiXYJ<; ~uya, apxoum Xotl l>txotoi:otic;, tvi:e:AA6µe:0ot i:ouc; µt v, Öoo1 v6µot 1totp& i:~c; ßoto1Adotc; ~µwv 
i:oü voµiµou tl>acpouc; i:~v a1totAAoi:p[wotv XotTE:cpTJ<pfalJT}aotv, i:oui:ouc; axp~oi:ouc; ~youµtvouc; ciiv 
tppi<p8cu, X0!1: Cx l>t i:ouc; Aomouc; cyypc:X<pouc;, i:ouc; i:e &pxaiouc; Xotl i:ouc; µtxpi;i µtv 1tp6o0ev ltotp& 
1:0Ü ae:tµ V~01:0U 1toti:poc; ~µwv, VÜV OC 1totp ' ~µwv tyXSXptµ{vouc; ~ TSl:ie:amoµgvouc; 1:otl<; l>tXO!l<; 
ßpctße:ue:tv i:&c; ototMow;, olll>evoc; ouyxwpouµt vou ht 7tp6c; i:wot i:wv 1'.mepopiCüv i:~c; vo µtx~c; 

&~iotc; Xt<potAott<ilV &11ove:ue:tv, &AA' oöo' de; ouv~6ttotV a7toi:ptxe:tv, ~i:tc; oüxi 1totp& i:oü ~µe:i:tpou 
xpai:ouc; Aotßoüaot 1:0 fxxp1i:ov &vi:l i:oü ouv~0e:lot dvotl Xoti A€ye:o6otl 1tp0<; v6µo u o6~otV Xoti i:tµ~v 
&vT}vtxlJTJ". Zu Recht folgerte schon Zepernick (Anm. 131) 289, gefolgt von der herrschenden 
Meinung, aus dieser Stelle "totius operis consummationem". 

155 Prooimion der Epitome legum Z. 67. 
156 Siehe oben Anm. 133. Der Vergleich dieser Rubrik mit der Überschrift (des Prooimions) der 

Novellensammlung (siehe oben Anm. 121) zeigt, daß sich Leon nur im letzteren Fall als Ver
fasser des (jeweiligen) Gesamtwerkes ansah. 

157 Prooimion der 60 Bücher, insbes . Z. 19-20: ''T0tyctpoüv i:&c; Jtaoac; i:wv v6µwv 7tpotyµoti:dotc; 
~µe:ic; O<ilflot1:01tOlYJOaµe:vol cv i:e:uxtmv e~ ouve:xe:<potAotlGOctµe:v „." (vgl. auch oben Anm. 119) 
und Z. 27- 28: " ... tv e~~xovi:ot ÖAotc; ßtßAiotc; &7tctp11oaµe:vo1, 1totpfoxoµe:v „.". 

158 Ganz ähnlich urteilten über das Jahr der Fertigstellung der "Basiliken" bereits Zepernick 
(Anm. 131) 294 ("circa annum DCCCLXXXVII .") und Heimbach, GRR 313 ("vielleicht 888 
oder 889'') sowie Prolegomena 111 ("puta anno 888. vel 889." ), vorsichtig gefolgt von Monnier 
(Anm. 131) 2 und anscheinend auch Spulber (Anm. 131) 81-82, wohingegen Mortreuil, Histoire 
II 82 aufgrund irriger Erwägungen eine Datierung auf ca. 906-911 vorschlug. · 

159 Prooimion des Proc/1iron Z. 77-81: "' E7te:11>~ l> t &vCüi:EpCü &votxot0c:XpoECü<; i: wv 7tctAm wv v6µ Cü v 
tµvY]µove:uoctµe: v, do€vot1 XP~, öi:t ouvctY1Jox6i:ec; tv tvl i:euxe:1 i:& &vnpYJµ €vct 11avi:ot i:e:0e:ixotµe: v„. · 
i:& µtvi: o1ye: ouve:oi:wi:ct i:wv 7totAotti3v v6µCüv cv i:iji o!xei~ ox~µcti:t µtvov1a t v htpot1c; t~~xovw 
ßißAol<; xa6u11ei:c:X~ctµe:v „.". 

160 Wenn Leon an der gerade genannten Stelle (Anm. 159) Z. 69 und 72 der (zu verteidigen
den) "voµo9e:mwv e:lloeßw<; yp01<pE1owv" '"twv 7tpWT)V e:öoe:ßwc; voµo9ei:YJo c:Xvi:Cüv" gedenkt (in 
Novelle 30 (edd . Noailles/Dain 121/6- 7) wird ausdrücklich "'louoi:tvtotvO; txe:ivoc;, oi3 µe:i:& 
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-cijc; tÖatßdac; xal ~ lttpl -eo l'.ilt~Xoov cppov-clc; tatµ vuvt i:o 8la8l)µOl," erwähnt, während sich 
Leon anderen Ortes [Prochiron 4.22: "-ca 7t0lp' ~µwv &p-ciwc; cüacßwc; vcvoµo9n1)µ€v0l"] explizit 
miteinbezieht), so gemahnt dies an Zaleukos' Gesetzgebung, über die Ephoros mitteilt, daß sie 
"die erste aufgezeichnete gewesen sei" (M. Mühl, 'Die Gesetze des Zaleukos und Charondas', 
in: Klio 22 [1929] 105--124 und 432-463 [457]); denn schon über Zaleukos, den "halb legendären 
unteritalischen Gesetzgeber" (K. von Fritz, 'Zaleukos', in: REIX A 2 [1967] 2298-2301 [2298]), 
berichtet Diodoros (Sikeliotes), Btß/._wS~Xl) !ai:oplX~ 12.20.3 (ed. Fr. Vogel, Leipzig 1890 [Ndr. 
Stuttgart 1964] II 378/16-17 und 24-26), daß er, "8la 81; i:ou itpoolµiou (seil. "des angebli
chen Gesetzgebungswerkes" [von Fritz 2300]) itpOXOlAF:aaµF:vo; i:ouc; ito/._[·rnc; de; F:ÜoEßF:lOlV XOll 
8lxcxtoauvl)v", "tv 81; -coic; xcxi:a µtpoc; voµo9e:-c~µOlm itoA'-a itOlp' !:Olui:oü itpooe;~e;üpe: µaAOl oocpwc; 
XOllitF:ptnitlc;". 

ANDREAS SCHMINCK 
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